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Referentenentwurf  

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbildes von Be-
amtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften  

A. Problem und Ziel 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 17. November 2017 (Az. 2 C 25/17) ent-
schieden, dass eine Regelung des zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Beamtin-
nen und Beamten einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Ermächtigung bedarf. Das 
Verbot des Tragens von Tätowierungen greife in das auch den Beamtinnen und Beamten 
durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (GG) gewähr-
leistete Persönlichkeitsrecht ein. Deshalb bedürfe es einer hinreichend bestimmten gesetz-
lichen Grundlage. Im Bund und in einigen Ländern wird das äußere Erscheinungsbild der 
Beamtinnen und Beamten überwiegend durch Verwaltungsvorschriften oder Runderlasse 
geregelt, die sich auf die generelle Befugnis zur Regelung der Dienstkleidung stützen (auf 
Bundesebene: § 74 Bundesbeamtengesetz (BBG)). Diese allein erfüllt jedoch nicht die An-
forderungen an eine hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Inhalt, 
Art und Ausmaß der Regelungsbefugnis entspricht nicht dem vom Bundesverwaltungsge-
richt festgelegten Maßstab zur Regelung des zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen 
und anderer Formen des Erscheinungsbildes bei Beamtinnen und Beamten. 
Des Weiteren bedürfen die laufbahnrechtlichen Vorschriften des BBG und des Bundespo-
lizeibeamtengesetzes (BPolBG) in einigen Punkten der Änderung oder Ergänzung. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seiner neueren Rechtsprechung die Anforderungen an die 
Bestimmtheit von Rechtsverordnungsermächtigungen weiter konkretisiert. Die Rechtsver-
ordnungsermächtigungen in den §§ 11, 16 bis 26 sowie 119 BBG und § 3 BPolBG werden 
entsprechend dieser Vorgaben angepasst. 

Zudem sollen sachlich nicht gerechtfertigte Regelungsunterschiede im BBG und Beamten-
statusgesetz (BeamtStG) durch redaktionelle Anpassungen angeglichen werden. 

Außerdem werden im BPolBG im Bereich der Bundespolizei weitere Laufbahnen eingerich-
tet, um zielgerichtet Fachpersonal gewinnen zu können. 

Mit der Änderung des Altersgeldgesetzes (AltGG) soll für freiwillig vorzeitig aus dem Bun-
desdienst ausscheidende Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Solda-
tinnen und Soldaten gegenüber dem vormaligen Dienstherrn ein Anspruch auf Gewährung 
von Altersgeld unter nunmehr erleichterten Bedingungen gewährt werden. Das ist unmittel-
bare Konsequenz europarechtlicher Rechtsprechung. 

Im Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) werden redaktionelle Präzisierungen vorge-
nommen, um die rechtssichere Anwendung des Gesetzes zu erhöhen. Für Waisen zwi-
schen dem 18. und dem 27. Lebensjahr erfolgen wirkungsgleiche Anpassungen aufgrund 
des Sozialschutz-Paket II. 

Im „Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutz-
plans 2050“ wurde als eine Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen bei Dienstreisen 
die Aufnahme der Aspekte „Umweltverträglichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ in das Bundesrei-
sekostengesetz (BRKG) beschlossen. Damit sind neben dem bislang geltenden Grundsatz 
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der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch umweltbezogene Kriterien bei der Durchfüh-
rung der Dienstreisen und folglich der Erstattung der Reisekostenvergütung zu berücksich-
tigen. Um auch der fortschreitenden Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Di-
gitalisierung gerecht zu werden, erfolgt weiterhin die Schaffung einer Ermächtigungsgrund-
lage für die automatisierte Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen.  

B. Lösung 

Durch die Neufassung des § 61 Absatz 2 BBG und des § 34 Absatz 2 BeamtStG werden 
hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlagen zur Regelung des Erscheinungsbildes 
von Beamtinnen und Beamten geschaffen. Wesentliche Fragen des Eingriffs in Grund-
rechte von Beamtinnen und Beamten werden damit in einer Leitentscheidung des parla-
mentarischen Gesetzgebers geregelt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat wird ermächtigt, Einzelheiten zum äußeren Erscheinungsbild durch Rechtsverordnun-
gen zu regeln.  
Mit den neuen Ermächtigungsgrundlagen korrespondierend werden in § 7 Absatz 1 Num-
mer 4 BBG und § 7 Absatz 1 Nummer 4 BeamtStG Regelungen eingefügt, wonach einer 
Berufung in das Beamtenverhältnis entgegensteht, wenn unveränderliche Merkmale des 
selbst gewählten Erscheinungsbildes der zu ernennenden Person gegen § 34 Absatz 2 Be-
amtStG oder § 61 Absatz 2 BBG verstoßen. 

Zudem werden unter anderem die Rechtsverordnungsermächtigungen zur dienstlichen Be-
urteilung im BBG hinsichtlich Inhalt, Zweck und Ausmaß konkretisiert und damit an die Vor-
gaben des Artikels 80 Absatz 1 Satz 2 GG angepasst und dahingehend ergänzt, dass auch 
Anlassbeurteilungen erforderlich sein können.  

Mit den Änderungen von § 10 Absatz 1 Satz 2 BeamtStG, § 34 Absatz 3 BeamtStG sowie 
§ 27 Absatz 1 BeamtStG werden diese Regelungen an die entsprechenden Normen im 
BBG angeglichen und damit sachlich nicht gerechtfertigte Regelungsunterschiede im BBG 
und BeamtStG beseitigt. Zudem wird in § 12 Absatz 1 Nummer 2 BeamtStG und § 14 Ab-
satz 1 Nummer 2 BBG klargestellt, dass eine Ernennung in das Beamtenverhältnis auch 
dann zurückzunehmen ist, wenn die ernannte Person erst nach ihrer Ernennung wegen 
eines Vergehens oder Verbrechens, welches sie bereits vor ihrer Ernennung begangen hat, 
rechtskräftigt zu einer Strafe verurteilt wird. 

Im BPolBG werden für den Bereich der Bundespolizei weitere Laufbahnen eingerichtet und 
die Rechtsverordnungsermächtigung des § 3 BPolG wird entsprechend der Regelungen im 
BBG weiter konkretisiert. 

Unter Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben wird der Anspruch auf Altersgeld ge-
ändert, indem die Wartezeit an die gewöhnlichen fünf Jahre (§ 3 Absatz 1 AltGG) angepasst 
und der 15-Prozent-Abschlag (§ 7 Absatz 1 AltGG) gestrichen wird. Dies entspricht auch 
einer Angleichung an landesrechtliche Regelungen. Das BeamtVG wird fortentwickelt, in-
dem künftig die Versorgungsauskunft auch elektronisch beantragt werden kann. Damit wird 
der Zugang zu Verwaltungsleistungen weiter verbessert. 

Um zu vermeiden, dass es beim Bezug von Waisengeld zu Nachteilen kommt, wird in 
§ 107e Absatz 2 BeamtVG geregelt, dass auch dann ein Anspruch auf Waisengeld besteht, 
wenn eine Schul- oder Berufsausbildung wegen der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite nicht angetreten werden kann oder hierdurch die Übergangszeit länger als vier 
Monate andauert. 

Mit den Änderungen zum BRKG wird der Verpflichtung aus dem Klimaschutzprogramm, 
Emissionen aus Dienstreisen zu mindern, Rechnung getragen. Durch die Aufnahme der 
Aspekte „Umweltverträglichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ in das BRKG sind neben dem bislang 



 - 3 - Bearbeitungsstand: 01.10.2020  10:20 Uhr 

 

geltenden Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch umweltbezogene Krite-
rien bei der Durchführung der Dienstreisen zu berücksichtigen. Neben diesen Ergänzungen 
wird eine Ermächtigungsgrundlage für die automatisierte Bearbeitung von Reisekostenab-
rechnungen eingeführt.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich für den Gesamthaushalt folgende Mehrausga-
ben: 

Nach der Vorausberechnung entstehen durch Aufhebung des 15 Prozentigen Abschlags 
des Altersgeldes des Bundes für den unmittelbaren Bundesbereich voraussichtliche Zu-
satzkosten zwischen 11.000 Euro (2021) und 59.000 Euro (2026). 

Die Mehrausgaben durch die Änderungen beim Waisengeldbezug im BeamtVG können 
nicht beziffert werden, dürften jedoch geringfügig sein. 

Durch die Änderungen des BRKG fallen geringfügig Mehrkosten an, da klimafreundliches 
Reiseverhalten u.U. zusätzliche Kosten für Übernachtungen und Tagegelder verursacht. 
Die auftretenden Mehrkosten für Dienstreisen sind aus den Einzelplänen zu erwirtschaften. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es werden keine Informa-
tionspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Gesetzesänderungen werden dem Bund und den Ländern durch die Schaffung 
bzw. Änderung von Ermächtigungsgrundlagen Verordnungsermächtigungen neue Hand-
lungsoptionen eröffnet. Die Höhe des Erfüllungsaufwandes hängt damit unter anderem da-
von ab, in welchem Maße der Bund und die Länder von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
machen. 

F. Weitere Kosten 

Die Wirtschaft, insbesondere die mittelständische Wirtschaft, ist nicht betroffen. Auswirkun-
gen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbildes von Be-
amtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 

Vorschriften 

Vom … 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Das Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 Voraussetzungen der Ernennung auf Lebenszeit; Rechtsverordnung“. 

b) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 Dienstliche Beurteilung; Rechtsverordnung“. 

c) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 22a Aufstieg; Rechtsverordnung“. 

d) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 Rechtsverordnung über Laufbahnen, Rechtsverordnung über Vorbereitungsdienste“. 

e) Die Angabe zur § 61 wird wie folgt gefasst:  

„§ 61 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten und Erscheinungsbild“. 

f) Die Angabe zu § 119 wird wie folgt gefasst: 

„§ 119 Aufgaben; Rechtsverordnung“. 

2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ gestrichen. 

b) In Nummer 3 b) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und nach dem Komma 
das Wort „und“ eingefügt. 

c) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 
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„4. keine unveränderlichen Merkmale des Erscheinungsbildes aufweist, die mit 
der Erfüllung der Pflichten nach § 61 Absatz 2 nicht vereinbar sind.“ 

3. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 Voraussetzungen der Ernennung auf Lebenszeit; Rechtsverordnung“. 

b) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten, insbe-
sondere die Kriterien und das Verfahren der Bewährungsfeststellung, die Mindest-
probezeit sowie Ausnahmen von der Mindestprobezeit, die Verlängerung der Pro-
bezeit und die Anrechnung von Zeiten gleichwertiger Tätigkeiten auf die Probe-
zeit.“ 

4. § 14 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. dem Dienstherrn zum Zeitpunkt der Ernennung nicht bekannt war, dass die 
ernannte Person vor ihrer Ernennung ein Verbrechen oder ein Vergehen began-
gen hat, dessentwegen sie vor oder nach ihrer Ernennung rechtskräftig zu einer 
Strafe verurteilt worden ist und das sie für die Berufung in das Beamtenverhältnis 
als unwürdig erscheinen lässt.“ 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

„Die oberste Dienstbehörde kann diese Aufgaben auf unmittelbar nachgeord-
nete Behörden übertragen.“ 

5. § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 Dienstliche Beurteilung; Rechtsverordnung 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und Beamten 
sind regelmäßig, spätestens alle drei Jahre, oder wenn es die dienstlichen oder per-
sönlichen Verhältnisse erfordern, zu beurteilen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Grundsätze 
für dienstliche Beurteilungen sowie das Beurteilungsverfahren zu regeln, insbesondere 
über: 

1. den Inhalt der Beurteilung, beispielsweise der Festlegung von zu beurteilenden 
Merkmalen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, 

2. ein Bewertungssystem für die Beurteilung, 

3. die Ausgestaltung des Beurteilungsmaßstabs, beispielsweise die konkrete Festle-
gung von Richtwerten oder die Möglichkeit, von den Richtwerten aus Gründen der 
Einzelfallgerechtigkeit abzuweichen, 

4. die Festlegung von Mindestanforderungen an die mitwirkenden Personen, 

5. die Bekanntgabe des Ergebnisses eines Beurteilungsdurchganges, 
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6. die Voraussetzungen und das Verfahren einer fiktiven Fortschreibung von Beurtei-
lungen und 

7. Ausnahmen von der Beurteilungspflicht.“ 

6. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird aufgehoben. 

b) Absatz 6 wird Absatz 5. 

7. Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 

„§ 22a Aufstieg; Rechtsverordnungen 

(1) Vor dem Wechsel in ein Amt einer höheren Laufbahngruppe ist eine entspre-
chende Qualifikation durch eine Prüfung nachzuweisen (Aufstieg). 

(2) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren des Aufstiegs, insbesondere 

1. die Festlegung von Aufstiegsverfahren für die verschiedenen Laufbahngruppen, 

2. die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens für den Aufstieg, 

3. die Festlegung von Altersgrenzen für die Zulassung am Auswahlverfahren, 

4. die Ausgestaltung der verschiedenen Aufstiegsverfahren, 

5. die Voraussetzungen für die Übertragung des Amtes der neuen Laufbahn und 

6. die Voraussetzungen für die Erstattung von Kosten einer Aufstiegsausbildung im 
Falle einer Entlassung.“ 

8. § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 Rechtsverordnung über Laufbahnen, Rechtsverordnung über Vorbereitungs-
dienste 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Maß-
gabe der §§ 16 bis 25 allgemeine Vorschriften über die Laufbahnen und die Vorberei-
tungsdienste der Beamtinnen und Beamten zu erlassen, insbesondere über: 

1. die Gestaltung der Laufbahnen, einschließlich der regelmäßig zu durchlaufenden 
Ämter, 

2. den Erwerb und die Anerkennung der Laufbahnbefähigung, einschließlich der 
Festlegung gleichwertiger Abschlüsse, 

3. Rahmenregelungen für Auswahlverfahren für die Einstellung in einen Vorberei-
tungsdienst, 

4. die Anrechnung von Zeiten auf den Vorbereitungsdienst und Voraussetzungen für 
eine Verkürzung des Vorbereitungsdienstes, 

5. die Einstellungsvoraussetzungen für andere Bewerberinnen und andere Bewer-
ber, 
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6. die Festlegung von Altersgrenzen, 

7. die Voraussetzungen für den Laufbahnwechsel und 

8. die Voraussetzungen für Beförderungen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Maß-
gabe der §§ 16 bis 25 besondere Vorschriften für die einzelnen Laufbahnen und Vor-
bereitungsdienste der Beamtinnen und Beamten zu erlassen, insbesondere über: 

1. das Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst, 

2. den Ablauf des Vorbereitungsdienstes, insbesondere Ausbildungsinhalte und 
Dauer, 

3. die Prüfung und das Prüfungsverfahren, einschließlich der Prüfungsnoten und 

4. die Folgen von Versäumnissen, Täuschungen oder Ordnungsverstößen. 

Die Bundesregierung kann die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung obersten 
Dienstbehörden übertragen.“ 

9. In § 34 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Satz“ durch das Wort „Nummer“ ersetzt.  

10. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 61 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten und Erscheinungsbild“. 

b) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  

„Beamtinnen und Beamte haben bei Ausübung des Dienstes oder bei einer 
Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbil-
des Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Ins-
besondere das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen 
und Tätowierungen im sichtbaren Bereich sowie die Art der Haar- und Barttracht 
können von der obersten Dienstbehörde eingeschränkt oder ganz untersagt wer-
den, soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- 
und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordern. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 durch ihre über das übliche Maß 
hinausgehende besonders individualisierende Art geeignet sind, die amtliche 
Funktion der Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund zu drängen. Religiös 
oder weltanschaulich konnotierte Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 können ein-
geschränkt oder ganz untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Ver-
trauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin oder des Beamten zu beeinträch-
tigen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, die 
Einzelheiten nach den Sätzen 2 bis 4 durch Rechtsverordnung zu regeln. Die Ver-
hüllung des Gesichts bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit 
unmittelbaren Dienstbezug ist stets unzulässig, es sei denn, dienstliche oder ge-
sundheitliche Gründe erfordern dies.“ 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

11. § 119 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„119 Aufgaben; Rechtsverordnung“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Bundespersonalausschuss dient der einheitlichen Handhabung beam-
tenrechtlicher Ausnahmevorschriften. Weitere als die in diesem Gesetz vorgese-
henen Aufgaben können ihm durch Rechtsverordnung der Bundesregierung über-
tragen werden, insbesondere 

1. die Feststellung des erfolgreichen Abschlusses von Aufstiegsverfahren, 

2. den Erlass von Regelungen über die Feststellungsverfahren nach Nummer 1 
und § 19.“ 

Artikel 2 

Änderung des Beamtenstatusgesetzes  

Das Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 34 wie folgt gefasst:  

„§ 34 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten und Erscheinungsbild“. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „und“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 Nummer 3 b) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und nach dem 
Komma das Wort „und“ eingefügt. 

c) In Absatz 1 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. keine unveränderlichen Merkmale des Erscheinungsbildes aufweist, die mit 
der Erfüllung der Pflichten nach § 34 Absatz 2 nicht vereinbar sind.“ 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„Für die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab“. 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

4. § 12 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. dem Dienstherrn zum Zeitpunkt der Ernennung nicht bekannt war, dass die er-
nannte Person vor ihrer Ernennung ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, des-
sentwegen sie vor oder nach ihrer Ernennung rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt 
worden ist und das sie für die Berufung in das Beamtenverhältnis als unwürdig erschei-
nen lässt“. 
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5. In § 27 Absatz 1 werden die Wörter „soll abgesehen werden“ durch die Wörter „ist 
abzusehen“ ersetzt. 

6. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

„Beamtinnen und Beamte haben bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer 
Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbil-
des Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Ins-
besondere das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen 
und Tätowierungen im sichtbaren Bereich sowie die Art der Haar- und Barttracht 
können von der obersten Dienstbehörde eingeschränkt oder ganz untersagt wer-
den, soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- 
und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordern. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 durch ihre über das übliche Maß 
hinausgehende besonders individualisierende Art geeignet sind, die amtliche 
Funktion der Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund zu drängen. Religiös 
oder weltanschaulich konnotierte Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 können ein-
geschränkt oder ganz untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Ver-
trauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin oder des Beamten zu beeinträch-
tigen. Die Verhüllung des Gesichts bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer 
Tätigkeit mit unmittelbaren Dienstbezug ist stets unzulässig, es sei denn, dienstli-
che oder gesundheitliche Gründe erfordern dies.“ 

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  

„Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an Maßnahmen der dienstlichen Qua-
lifizierung zur Erhaltung oder Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten 
teilzunehmen.“ 

Artikel 3 

Änderung des BDBOS-Gesetzes 

§ 4 des BDBOS-Gesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2039), das zuletzt durch 
Artikel 41 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „zum Beamten auf Zeit“ die Wörter „des Bun-
des“ eingefügt. 

b) Nachfolgender Satz 3 wird angefügt: 

„Die Präsidentin oder der Präsident tritt mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand.“ 

2. Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a bis 2c eingefügt: 
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„(2a) Ist eine Beamtin oder ein Beamter oder eine Richterin oder ein Richter aus 
einem Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit des Bundes zur Präsidentin o-
der zum Präsidenten ernannt worden, ruhen für die Dauer der Amtszeit die Rechte und 
Pflichten aus dem zuletzt im Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit übertra-
genen Amt mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit und des Verbotes, Beloh-
nungen, Geschenke und sonstige Vorteile anzunehmen. 

(2b) Ist eine Präsidentin oder ein Präsident aus einem Beamten- oder Richterver-
hältnis auf Lebenszeit eines Landes ernannt worden, findet § 15a Absatz 4 des Beam-
tenversorgungsgesetzes entsprechend Anwendung, wenn im Beamtenverhältnis auf 
Zeit die Regelaltersgrenze des Bundes erreicht wird. Für die Zeit, die die Präsidentin 
oder der Präsident Landesbeamtin oder Landesbeamter oder Richterin oder Richter 
eines Landes war und die bei der Ermittlung der Ruhegehaltsansprüche als Präsidentin 
oder als Präsident als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird, zahlt das Land 
dem Bund einen Abfindungsbetrag, der sich nach den Bestimmungen des Versor-
gungslastenteilungs-Staatvertrages ermittelt. 

(2c) Ist die Präsidentin oder der Präsident nicht aus einem Beamten- oder Richter-
verhältnis auf Lebenszeit ernannt worden, ist § 66 Absatz 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein Anspruch auf Ruhegehalt aus dem 
Beamtenverhältnis auf Zeit mit Ablauf des Monats der Vollendung der für Bundesbe-
amte geltenden Regelaltersgrenze (§ 51 Absatz 1 Satz 2 des Bundesbeamtengeset-
zes) entsteht.“ 

Artikel 4 

Änderung des Bundespolizeibeamtengesetzes  

Das Bundespolizeibeamtengesetzes vom 3. Juni 1976 (BGBl. I S. 1357), das zuletzt 
durch Artikel 52 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Laufbahnen; Rechtsverordnung 

(1) Für die in § 1 bezeichneten Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten bestehen folgende Laufbahnen: 

1. in der Bundespolizei: 

a) die Laufbahn des mittleren allgemeinen Polizeivollzugsdienstes, 

b) die Laufbahn des mittleren polizeiärztlichen Dienstes 

c) die Laufbahn des mittleren technischen Polizeivollzugsdienstes, 

d) die Laufbahn des mittleren nautischen Polizeivollzugsdienstes, 

e) die Laufbahn des gehobenen allgemeinen Polizeivollzugsdienstes, 
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f) die Laufbahn des gehobenen polizeiärztlichen Dienstes, 

g) die Laufbahn des gehobenen technischen Polizeivollzugsdienstes, 

h) die Laufbahn des gehobenen fliegerischen Polizeivollzugsdienstes, 

i) die Laufbahn des gehobenen nautischen Polizeivollzugsdienstes, 

j) die Laufbahn des gehobenen sportwissenschaftlichen Polizeivollzugsdiens-
tes, 

k) die Laufbahn des höheren allgemeinen Polizeivollzugsdienstes, 

l) die Laufbahn des höheren polizeiärztlichen Dienstes und 

m) die Laufbahn des höheren technischen Polizeivollzugsdienstes; 

2. im kriminalpolizeilichen Vollzugsdienst des Bundes: 

a) die Laufbahn des gehobenen Kriminaldienstes und 

b) die Laufbahn des höheren Kriminaldienstes; 

3. beim Deutschen Bundestag: 

a) die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdienstes, 

b) die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes und 

c) die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes. 

(2)  Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Vorschriften über die Laufbahnen zu erlassen, ins-
besondere über: 

1. die Gestaltung der Laufbahnen, einschließlich der regelmäßig zu durchlaufenden 
Ämter, 

2. die Festlegung von Altersgrenzen, 

3. den Erwerb der Laufbahnbefähigung, 

4. die Grundsätze der Fortbildung, 

5. die Voraussetzungen und das Verfahren für den Aufstieg und 

6. die Voraussetzungen für den Laufbahnwechsel. 

(3) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates besondere Vorschriften für die 
einzelnen Laufbahnen und Vorbereitungsdienste zu erlassen, insbesondere über: 

1. das Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst, 

2. den Ablauf des Vorbereitungsdienstes, insbesondere Ausbildungsinhalte und 
Dauer, 

3. die Prüfung und das Prüfungsverfahrens, einschließlich der Prüfungsnoten und 
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4. die Folgen von Versäumnissen, Täuschungen oder Ordnungsverstößen.“ 

2. In § 5 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze“. 

Artikel 5 

Änderung des Altersgeldgesetzes 

Das Altersgeldgesetz vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 werden nach dem Wort „entgegenstehen“ die Wörter „, nach § 8 Absatz 
2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch eine Nachversicherung vorzunehmen wäre“ 
eingefügt. 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ein Anspruch auf Altersgeld und auf Hinterbliebenenaltersgeld besteht nur, 
wenn eine altersgeldfähige Dienstzeit nach § 6 Absatz 1 bis 4 von mindestens fünf 
Jahren, davon mindestens drei Jahre im Bundesdienst, abgeleistet wurde. Die Dienst-
zeit wird ab Begründung eines in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten altersgeld-
berechtigenden Dienstverhältnisses gerechnet und nur berücksichtigt, sofern sie al-
tersgeldfähig ist; § 6 Absatz 1 Satz 4 ist insoweit nicht anzuwenden. Für die Erfüllung 
der nach Satz 1 erforderlichen drei Jahre im Bundesdienst sind nicht zu berücksichti-
gen Zeiten einer 

1. Abordnung zu einem Dienstherrn nach § 2 des Beamtenstatusgesetzes, 

2. Zuweisung nach § 29 des Bundesbeamtengesetzes, soweit die Zuweisung nicht 
zu einer Einrichtung des Bundes erfolgt, oder 

3. Beurlaubung ohne Dienstbezüge. 

Bei Versetzung einer Beamtin oder eines Beamten von einem anderen Dienstherrn in 
den Dienst des Bundes steht diese Dienstzeit der Begründung eines altersgeldberech-
tigenden Dienstverhältnisses nach Satz 1 gleich.“ 

3. In § 6 Absatz 4 werden nach dem Wort „Rentenversicherung“ die Wörter „, sofern auch 
die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist“ eingefügt. 

4. In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, multipliziert mit 0,85“ gestrichen. 

5. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „1,5246875“ durch die Angabe „1,79375“ 
ersetzt. 
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Artikel 6 

Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Feb-
ruar 2010 (BGBl. I S. 150), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1063) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 Pflegekosten“. 

b) Nach der Angabe zu § 55 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 55a Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgungsabfindungen“. 

c) Die Angabe zu § 69i wird wie folgt gefasst: 

„§ 69i (weggefallen)“. 

d) Die Angabe zu § 107e wird wie folgt gefasst: 

„Sonderregelungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie“. 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Auf eine praktische hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 findet § 6 
Absatz 1 Satz 3 entsprechende Anwendung.“ 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend.“ 

3. § 31 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden We-
ges zu und von der Dienststelle. Hat der Beamte wegen der Entfernung seiner ständi-
gen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft, 
so gilt Satz 1 auch für den Weg zwischen der Familienwohnung und der Dienststelle. 
Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn der Beamte 

1. von dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertret-
barem Umfang abweicht, weil er 

a) ein eigenes Kind, für das ihm dem Grunde nach Kindergeld zusteht, wegen 
seiner eigenen Berufstätigkeit oder der Berufstätigkeit seines Ehegatten frem-
der Obhut anvertraut hat oder 

b) mit anderen berufstätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versi-
cherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug für den Weg zu und von der 
Dienststelle benutzt, 



 - 14 - Bearbeitungsstand: 01.10.2020  10:20 Uhr 

 

2. in seiner Wohnung Dienst leistet und Wege zurücklegt, um ein Kind im Sinne der 
Nummer 1 Buchstabe a in fremde Obhut zu geben und aus der fremden Obhut 
abzuholen.“ 

4. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 

Pflegekosten“. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

5. In § 38a Absatz 4 wird nach der Angabe „§ 34“ die Angabe „Abs. 1“ gestrichen. 

6. In § 42 Satz 4 werden nach dem Wort „Zuschlag“ die Wörter „bei Hilflosigkeit (§ 34 
Abs. 2) oder“ gestrichen. 

7. In § 45 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Unfalles“ die Wörter „schriftlich oder 
elektronisch“ eingefügt. 

8. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Übertragung von Zuständigkeiten nach Satz 1 auf eine andere Stelle wird 
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung geregelt.“ 

b) Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die zuständige Dienstbehörde hat dem Beamten auf schriftlichen oder elektroni-
schen Antrag eine Auskunft zum Anspruch auf Versorgungsbezüge nach der 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Auskunftsstellung zu erteilen.“ 

9. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen wird in den Monaten des Zusam-
mentreffens mit Versorgungsbezügen mit einem Zwölftel des im Kalenderjahr 
erzielten Einkommens angerechnet.“ 

bb) Satz 5 wird gestrichen. 

b) In Absatz 8 wird Satz 4 gestrichen.  

10. § 55 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird das Wort „Kapitalleistung“ durch das Wort „Kapitalbetrag“ ersetzt. 

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
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„Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei 
Monaten nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen 
an den Dienstherrn abführt.“ 

11. Nach § 55 wird folgender § 55a eingefügt: 

„§ 55a 

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgungsabfindungen 

(1) Neben einer nach Landesrecht gezahlten ergänzenden Versorgungsabfin-
dung wird das Ruhegehalt nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 genannten Höchst-
grenzen gezahlt. Auf die ergänzende Versorgungsabfindung finden dabei die Vorga-
ben des § 55 Absatz 1 Satz 4 sowie 8 und 9 Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der 
Beamte den erhaltenen Betrag innerhalb eines Jahres nach Berufung in den Dienst 
des Bundes an den Dienstherrn abführt; § 6a Absatz 3 findet entsprechende Anwen-
dung. 

(2) Als Höchstgrenzen gelten die in § 55 Absatz 2 Nummer 1 bezeichneten 
Höchstgrenzen sinngemäß. 

(3) § 55 Absatz 3 gilt sinngemäß.“ 

12. In § 61 Absatz 2 Satz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „wenn“ durch das 
Wort „solange“ ersetzt. 

13. In § 63 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „des“ gestrichen. 

14. § 67 Absatz 3 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Bei der Einstellung eines in Absatz 1 genannten Beamten in den Dienst des Bundes 
ist auf Antrag zu entscheiden, ob  

1. ruhegehaltfähige Zeiten nach Absatz 2 Satz 1, 2 und 4 erster Halbsatz sowie nach 
§ 10 vorliegen und 

2. Zeiten auf Grund des Absatzes 2 Satz 3 und 4 zweiter Halbsatz sowie der §§ 11 
und 12 als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden können. 

Satz 1 gilt für die Versetzung von einem anderen Dienstherrn in den Dienst des Bundes 
entsprechend.“ 

15. In § 85 Absatz 11 werden die Wörter „sowie die in Absatz 6 Satz 2 genannten Pro-
zentsätze“ gestrichen. 

16. § 107e wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 107e 

Sonderregelungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie“. 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
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c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Anspruch auf Waisengeld besteht auch dann, wenn wegen der durch das 
Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite 

1. eine Schul- oder Berufsausbildung oder ein freiwilliger Dienst im Sinne des § 61 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder c nicht angetreten werden kann oder 

2. die Übergangszeit nach § 61 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b über-
schritten wird.“ 

17. § 69i und § 87 Absatz 2 werden aufgehoben. 

Artikel 7 

Weitere Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

§ 107e Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Feb-
ruar 2010 (BGBl. I S. 150), das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 

„Anspruch auf Waisengeld besteht auch dann, wenn wegen der durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 verursachten epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

1. eine Schul- oder Berufsausbildung oder ein freiwilliger Dienst im Sinne des § 61 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder c nicht angetreten werden kann oder 

2. die Übergangszeit nach § 61 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b überschritten 
wird.“ 

Artikel 8 

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. 
I S. 2053) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 72 wie folgt gefasst:  

„§ 72 Übergangsregelungen zu den §§ 6, 43, 43b und 44“. 

2. In § 6 Absatz 3 Satz 3 wird der Punkt am Ende des Satzes durch ein Semikolon ersetzt 
und die Angabe „dies gilt nicht für Stellenzulagen im Sinne von Absatz 1a Satz 1 Num-
mer 3.“ angefügt. 

3. § 6a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) In die Zuschlagsberechnung nach Absatz 2 sind einzubeziehen: 
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1. das Grundgehalt, 

2. der Familienzuschlag, 

3. Amts- und Stellenzulagen, 

4. Überleitungs- und Ausgleichszulagen 

5. Zuschüsse und Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptamtliche Lei-
ter an Hochschulen und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert 

aa) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. nach § 2 der Deutsche-Bank-Beamtenaltersteilzeitverordnung.“ 

4. In § 18 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Amt“ die Wörter „der Bundesbesol-
dungsordnung B“ eingefügt. 

5. § 50a Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Neben der Vergütung nach Absatz 1 wird keine Vergütung nach § 50 und § 
50b gewährt.“ 

6. § 52 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „einer“ das Wort „Umsetzung,“ eingefügt. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort „einer“ das Wort „Umsetzung,“ eingefügt. 

c) In Nummer 3 wird nach dem Wort „der“ das Wort „Umsetzung,“ eingefügt. 

7. § 72 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 72 Übergangsregelungen zu den §§ 6, 43 43b und 44“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Hat eine Teilzeitbeschäftigung nach § 9 der Arbeitszeitverordnung oder 
nach § 9 der Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung oder eine Altersteilzeit im 
Blockmodell vor dem 31. Dezember 2019 begonnen und hat sich der Beamte, 
Richter oder Soldat am 1. Januar 2020 bereits in der Freistellungsphase befunden, 
ist § 6 in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwen-
den. Stellenzulagen im Sinne von § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3, die erstmals 
ab dem 1. Januar 2020 gewährt werden, bleiben unberücksichtigt. Befand sich der 
Beamte, Richter oder Soldat am 1. Januar 2020 noch in der Arbeitsphase eines in 
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Satz 1 bezeichneten Teilzeitmodells, besteht für die Zeit von Beginn des Teilzeit-
modells bis zum 31. Dezember 2019 Anspruch auf Bezüge nach Maßgabe des § 
6 Absatz 1a; § 6 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden Absätze 2 bis 4. 

8. Anlage I wird wie folgt geändert: 

a) In Vorbemerkung Nummer 1 Absatz 3 werden jeweils nach dem Wort „Grundamts-
bezeichnungen“ die Wörter „der Bundesbesoldungsordnung B“ eingefügt. 

b) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 3“ wird wie folgt gefasst: 

„Besoldungsgruppe A 3 

H a u p t a m t s g e h i l f e  

O b e r a u f s e h e r 1 

O b e r s c h a f f n e r 1 

O b e r w a c h t m e i s t e r 1, 2 

Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Pan-
zerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sa-
nitätssoldat, Matrose 

Gefreiter3 
1 Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX. 
2 Beamte im Justizdienst erhalten eine Amtszulage nach Anlage IX. Neben der Amtszulage 

steht eine Amtszulage nach der Fußnote 1 nicht zu. 
3 Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.“ 

c) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 9“ wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angaben „Oberstabsfeldwebel*“ und „Oberstabsbootsmann*“ werden 
durch die Angaben „Oberstabsfeldwebel1“ und „Oberstabsbootsmann1“ er-
setzt. 

bb) In der Fußnote wird die Angabe „*“ durch die Angabe „1“ ersetzt. 

cc) Die bisherige Fußnote 1 wird aufgehoben. 

d) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 13“ wird die Angabe „Oberamts-
rat“ durch die Angabe „O b e r a m t s r a t “ ersetzt. 

e) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16“ werden die Angaben „Leiten-
der Direktor6“ und „Leitender Dekan“ durch die Angaben „L e i t e n d e r  D i r e k -
t o r 6“ und „L e i t e n d e r  D e k a n “ ersetzt. 

f) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ werden die Wörter „Abteilungs-
präsident beim Bundesversicherungsamt“ durch die Wörter „Abteilungspräsident 
beim Bundesamt für Soziale Sicherung“ ersetzt. 
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Artikel 9 

Änderung des Bundesreisekostengesetzes 

Das Bundesreisekostengesetz vom 26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418), das zuletzt durch 
Artikel 68 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 3 folgende Angabe eingefügt:  

„§ 3a Vollständig automatisierter Erlass des Bescheides über die Reisekostenver-
gütung“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Dienstreisende erhalten auf Antrag eine Vergütung der dienstlich veranlassten 
notwendigen Reisekosten. Führen Dienstreisende ihre Dienstreise freiwillig um-
weltverträglich und nachhaltig durch und tragen somit insbesondere zur Reduzie-
rung von CO2-Emissionen bei, sind die dadurch entstehenden notwendigen Kos-
ten zu erstatten, soweit sie in angemessenem Verhältnis zu den genannten Um-
weltzielen stehen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn sie nicht innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der Dienstreise schrift-
lich oder elektronisch beantragt wird. Die zuständigen Stellen können bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Antragstellung die Vorlage der maßgeblichen Kos-
tenbelege verlangen. Werden diese Belege auf Anforderung nicht innerhalb von 
drei Monaten vorgelegt, kann der Vergütungsantrag insoweit abgelehnt werden.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.  

3. Nach § 3 wird § 3a eingefügt:  

„§ 3a 

Vollständig automatisierter Erlass des Bescheides über die Reisekostenvergütung 

Der Bescheid über die Reisekostenvergütung kann vollständig durch automatische 
Einrichtungen erlassen werden.“ 

4. § 10 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt auch für Kosten nach § 3 Absatz 1 Satz 2.“ 
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Artikel 10 

Folgeänderungen 

(1) § 3 des Postpersonalrechtsgesetzes vom 14. September 1994 (BGBl. I S. 2325), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1944) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe 
„§ 26 Absatz 1“ ersetzt. 

2. In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 26 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

(2) § 7 des Bundeseisenbahnneugliederungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (BGBl. I 
S. 2191) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 26 
Absatz 1“ ersetzt. 

2. In Absatz 5 werden die Wörter „(Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen) in 
sinngemäßer Anwendung des § 26 Abs. 1 Nr. 2“ durch die Wörter „und Vorbereitungs-
dienste in sinngemäßer Anwendung des § 26 Absatz 2“ ersetzt. 

(3) In § 31 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes über die Deutsche 
Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), 
das zuletzt durch Artikel 270 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, wird die Angabe „22 Abs. 6“ durch die Angabe „22 Abs. 5“ ersetzt. 

(4) In § 22 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst vom 30. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 175 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird nach der Angabe „bis 34“ die Angabe 
„Abs. 1“ gestrichen. 

(5) In § 30 Absatz 1 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 251-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert 
worden ist, wird nach der Angabe „§§ 33, 34“ die Angabe „Abs. 1“ gestrichen. 

(6) Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundespersonalvertretungsge-
setzes und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1063) wird aufgehoben. 

Artikel 11 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

(2) Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe d, Nummer 16, Artikel 8 Nummer 1, 2, 3, 6, 
7 und 8 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 
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(3) Artikel 6 Nummer 13 und 15 treten mit Wirkung vom 1. Juli 2020 in Kraft. 

(4) Artikel 5 Nummer 2 tritt mit Wirkung zum [einsetzen: letzter Tag des Monats der 
Veröffentlichung] in Kraft. 

(5) Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe a, b und c, Nummer 2 bis 8 und Nummer 10 bis 13 
und Nummer 16, Artikel 8 sowie Artikel 9 Absatz 4 bis 6 treten am… (einsetzen: Datum des 
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats dieses Gesetzes) in Kraft. 

(6) Artikel 6 Nummer 9 und Artikel 7 treten zum 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit Urteil vom 17. November 2017 (2 C 25/17) hat das Bundesverwaltungsgericht im Hin-
blick auf Regelungen zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten die Notwendig-
keit einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage hervorgehoben. 
Die bisherigen dienstrechtlichen Regelungen seien insoweit nicht ausreichend. 

Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist gemäß Artikel 33 Absatz 4 GG in der Regel 
Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Diese stehen in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis zum Staat und bieten dadurch in besonderer Weise die Gewähr 
für Verlässlichkeit und Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungshandelns. Beamtinnen und Be-
amte üben ein Amt im Sinne des Artikel 33 Absatz 2 GG aus. Durch die Wahrnehmung von 
Ämtern wird die Handlungsfähigkeit des Staates überhaupt erst ermöglicht. Beamtinnen 
und Beamte, die ein solches Amt ausüben, werden mit Entscheidungsbefugnissen ausge-
stattet und üben Staatsgewalt aus. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 
31. Oktober 1990 (2 BvF 3/89) deutlich gemacht, dass die Legitimation der Ausübung der 
Staatsgewalt durch Amtswalter durch „eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk 
über die von diesem gewählte Vertretung zu den mit staatlichen Aufgaben betrauten Orga-
nen und Amtswaltern hergestellt wird“. In Ausübung ihres Amtes dienen die Amtswalter bei 
ihren Entscheidungen dem ganzen Volk. Die Amtsführung soll uneigennützig, an dem All-
gemeinwohl orientiert, sachlich und unparteilich erfolgen. Hieraus folgt, dass jedes Tun, 
Dulden oder Unterlassen der Beamtinnen und Beamten in Ausübung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse unweigerlich mit dem von ihnen ausgeübten Amt in Verbindung gebracht wird. Die 
Person und das von ihr ausgeübte Amt stehen insoweit in einem wechselseitigen Verhältnis 
zueinander.  

Bei ihrer Aufgabenwahrnehmung, insbesondere bei der Ausübung hoheitsrechtlicher Be-
fugnisse, treten Beamtinnen und Beamte den Bürgerinnen und Bürgern als Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten des Staates gegenüber. In dieser Funktion muss das Verhalten 
der Beamtinnen und Beamten nach bereits geltender Rechtslage gemäß § 61 Absatz 1 
Satz 3 BBG und § 34 Satz 3 BeamtStG innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung 
und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. Zudem dürfen Beamtinnen und 
Beamte gemäß § 61 Absatz 1 Satz 4 BBG und gemäß § 34 Satz 4 BeamtStG ihr Gesicht 
bei Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug nicht 
verhüllen, es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche Gründe erfordern dies.  

Zum Verhalten der Beamtinnen und Beamten gehört auch das Auftreten und damit untrenn-
bar verbunden das Erscheinungsbild. Besonders deutlich wird das in Bereichen des öffent-
lichen Dienstes, in denen Beamtinnen und Beamte Dienstkleidung tragen, wie beispiels-
weise die Polizeiuniform. Diese dient neben der Kennzeichnung der Zugehörigkeit ihrer 
Trägerin und ihres Trägers zur Polizei sowie des Dienstrangs insbesondere auch der Beto-
nung der amtlichen Funktion. Polizeiliche Maßnahmen sollen losgelöst von der Person der 
handelnden Beamtin oder des handelnden Beamten als Maßnahmen des Staates wahrge-
nommen werden. 

Um die Einhaltung dieser verfassungs- und einfachgesetzlichen Pflichten der Beamtinnen 
und Beamten sicherzustellen sowie die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleis-
ten, kann es – abhängig von Funktion und Aufgabenbereich – notwendig sein, konkrete 
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Vorgaben zum Erscheinungsbild zu machen oder bestimmte Formen des Erscheinungsbil-
des zu untersagen.  

Regelungen zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten wurden bisher im Bund 
und in den Ländern überwiegend auf generelle Befugnisse zur Regelung der Dienstkleidung 
– auf Bundesebene auf § 74 BBG – gestützt. Der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
hat mit Urteil vom 17. November 2017 (2 C 25/17) entschieden, dass eine Regelung des 
zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Beamtinnen und Beamten einer hinreichend 
bestimmten gesetzlichen Ermächtigung bedarf. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bedarf die Ausgestaltung der 
Einschränkung oder Untersagung von Formen des Erscheinungsbildes von Beamtinnen 
und Beamten einer Leitentscheidung des Gesetzgebers und dürfe nicht allein der vollzie-
henden Exekutive überlassen werden. Dies gelte dabei umso mehr, als hiervon auch un-
veränderliche Erscheinungsmerkmale betroffen seien, deren Regelung auch in den priva-
ten Bereich hineinwirkten. Aus der parlamentarischen Leitentscheidung muss erkennbar 
und vorhersehbar sein, was dem Bürger gegenüber zulässig sein soll (BVerwG, Urteil vom 
17. November 2017 – 2 C 25/17). 

Die Reglementierung bestimmter Formen des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Be-
amten setzt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in materieller Hin-
sicht voraus, dass diese geeignet sind, bei Bürgerinnen und Bürgern Zweifel an der unvor-
eingenommenen Amtsführung der Beamtin oder des Beamten hervorzurufen oder deren 
oder dessen Repräsentationsfunktion zu beeinträchtigen. Hierbei sei maßgeblich auf die 
allgemeinen gesellschaftlichen Anschauungen abzustellen.  

So hat bei Tätowierungen nach einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach die 
Akzeptanz in der Gesellschaft in den letzten Jahren zwar zugenommen, jedoch bestehen 
in weiten Teilen der Bevölkerung noch erhebliche Vorbehalte hiergegen (Allensbacher 
Kurzbericht vom 8. Juli 2014; s.a. Bayerischer Landtag Drucksache 17/21474). Eine Studie 
der Universität Leipzig zur „Verbreitung von Tätowierungen, Piercing und Körperhaarent-
fernung in Deutschland“ aus dem September 2017 bestätigt die Tendenzen der Studie des 
Instituts für Demoskopie Allensbach.  

Nach einer Studie der Arbeitsgruppe „Erscheinungsbild“ der Hochschule der Polizei Rhein-
land-Pfalz aus dem Dezember 2017 werden uniformierte Personen mit Tätowierung als et-
was weniger kompetent und weniger vertrauenswürdig wahrgenommen als nichttätowierte 
Personen in Uniform. Tätowierten Personen in Uniform werde zudem etwas weniger Res-
pekt entgegengebracht. Ähnliche Ergebnisse waren bei Erscheinungsmerkmalen wie Pier-
cings oder sogenannten Tunneln zu sehen. Eine Polizistin oder ein Polizist in Uniform und 
ohne jede Form des Körperschmucks werde als vertrauenswürdiger als jene mit Körper-
schmuck eingestuft. Entsprechendes gilt für den diesen Polizistinnen und Polizisten jeweils 
entgegengebrachten Respekt. 

Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass Tätowierungen und vergleichbare Er-
scheinungsmerkmale in breiten Teilen der Bevölkerung immer noch als besonders auffäl-
lige und sehr stark individualisierende Erscheinungsmerkmale wahrgenommen werden. 
Eine im sichtbaren Körperbereich tätowierte Person würde weniger als Repräsentant der 
Institution, für welche sie tätig wird, sondern erheblich stärker als Individuum und Privatper-
son angesehen werden als eine nichttätowierte. Insbesondere im Bereich der uniformierten 
Vollzugsdienste, aber auch in anderen Bereichen der Verwaltung, muss vermieden werden, 
dass hoheitliche Maßnahmen mit der in einem stark auffälligen Erscheinungsbild zum Aus-
druck kommenden Selbstdarstellung der handelnden Person in Zusammenhang gebracht 
werden. Hierdurch soll insbesondere das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die neut-
rale und unparteiische Amtsführung der Amtswalterinnen und Amtswalter gestärkt werden. 
Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz staatlichen Verwaltungshan-
delns und damit der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. 
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Des Weiteren besteht für den Staat und damit auch für die für ihn tätig werdenden Beam-
tinnen und Beamten bei Ausübung ihres Dienstes und bei Tätigkeiten mit unmittelbarem 
Dienstbezug die Pflicht zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität. Das Bundesver-
fassungsgericht führt hierzu in seinem Beschluss vom 14. Januar 2020 (2 BvR 1333/17) 
aus: „Das Grundgesetz begründet für den Staat als Heimstatt aller Staatsbürger in Artikel 4 
Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, Artikel 33 Absatz 3 GG sowie durch Artikel 136 Absatz 
1 und 4 und Artikel 137 Absatz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG die Pflicht zu 
weltanschaulicher und religiöser Neutralität. Es verwehrt die Einführung staatskirchlicher 
Rechtsformen und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die 
Ausgrenzung Andersgläubiger. Der Staat hat auf eine am Gleichheitssatz orientierte Be-
handlung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu achten 
und darf sich nicht mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft identifizieren.“ (vgl. BVerfG 
14.01.2020 - 2 BvR 1333/17 Rn. 87 - st. Rspr.). 

Das Bundesverfassungsgericht stellt zwar heraus, dass es in einer Gesellschaft, die unter-
schiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, kein Recht darauf gibt, von fremden 
Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu blei-
ben. Davon zu unterscheiden seien aber vom Staat geschaffene Lagen, in denen die oder 
der Einzelne ohne Auswahlmöglichkeiten dem Einfluss eines bestimmten Glaubens, den 
Handlungen, in denen dieser sich manifestiert und den Symbolen, in denen er sich darstellt, 
ausgesetzt ist. Zu diesen Lagen zählen insbesondere solche im Polizeivollzug, in denen 
Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamte als Anwender des Gewaltmonopols des Staates 
Bürgerinnen und Bürgern gegenübertreten. In diesen Situationen haben die Bürgerinnen 
und Bürger keine Ausweichmöglichkeiten. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
die neutrale Amtsführung von Beamtinnen und Beamten muss insbesondere in diesen La-
gen, in denen der Staat klassisch-hoheitlich und damit mit größerer Beeinträchtigungswir-
kung auftritt, sichergestellt werden. Hinzu kommt, dass dem Staat in den Fällen, in denen 
er auf das äußere Gepräge seiner Amtshandlungen besonderen Einfluss nimmt, abwei-
chende Verhaltensweisen einzelner Amtsträger eher zugerechnet werden (vgl. BVerfG 
14.01.2020 - 2 BvR 1333/17 Rn. 90). 

Den jeweiligen obersten Dienstbehörden wird durch das vorliegende Gesetz die Möglichkeit 
geschaffen werden, auch das Tragen von religiös oder weltanschaulich konnotierten Er-
scheinungsmerkmalen bei Ausübung des Dienstes oder bei Tätigkeit mit unmittelbarem 
Dienstbezug einzuschränken oder zu untersagen.  

Die laufbahnrechtlichen Vorschriften des BBG und des BPolBG bedürfen in einigen Punk-
ten der Änderung oder Ergänzung. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner neueren Rechtsprechung die Anforderungen 
an Rechtsverordnungsermächtigungen verschärft. Die Rechtsverordnungsermächtigungen 
in den §§ 11, 16 bis 26 sowie 119 werden infolge dessen aus Klarstellungsgründen weiter 
konkretisiert und fortentwickelt. 

Mit der Ergänzung von § 10 Absatz 1 Satz 2 BeamtStG und § 34 Absatz 3 BeamtStG sowie 
der Änderung von § 27 Absatz 1 BeamtStG werden die jeweiligen Regelungen an die ent-
sprechenden Normen im BBG angeglichen und damit sachlich nicht gerechtfertigte Rege-
lungsunterschiede im BBG und BeamtStG beseitigt. Zudem wird in § 12 Absatz 1 Nummer 
2 BeamtStG und § 14 Absatz 1 Nummer 2 BBG klargestellt, dass eine Ernennung in das 
Beamtenverhältnis auch dann zurückzunehmen ist, wenn die ernannte Person erst nach 
ihrer Ernennung wegen eines Vergehens oder Verbrechens, welches sie bereits vor ihrer 
Ernennung begangen hat, rechtskräftigt zu einer Strafe verurteilt wird. 

Im BPolBG werden im Bereich der Bundespolizei weitere Laufbahnen eingerichtet, um ziel-
gerichtet Fachpersonal gewinnen zu können. Daneben wird die Verordnungsermächtigung 
ebenfalls entsprechend zum Bundesbeamtengesetz weiter konkretisiert. 
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Mit dem AltGG wurde 2013 ein weiteres, eigenständiges Alterssicherungssystem geschaf-
fen, das durch den Abbau von wirtschaftlichen Nachteilen beim freiwilligen Ausscheiden 
aus dem Bundesdienst zu mehr Mobilität und Flexibilität geführt hat. Im Zeitpunkt der im 
Jahr 2016 zum Altersgeldgesetz durchgeführten Evaluierung waren sowohl europarechtli-
che Entwicklungen als auch länderrechtliche Erfahrungen noch nicht bekannt. Die heutige 
Entwicklung zeigt jedoch, dass der von Kritikern befürchtete Exodus und der Verlust von 
gut ausgebildeten Fachkräften bislang ausgeblieben ist. Ein Festhalten an einer erhöhten 
Wartezeit von sieben Jahren erscheint – insbesondere im Vergleich zu den landesrechtli-
chen Altersgeld-Regelungen, welche im Gegensatz zum Bund keinerlei Abweichungen zu 
den üblichen Wartezeiten eingeführt haben – nicht mehr geboten.  

Wegen der „Bifunktionalität“ der Beamtenversorgung und ihrer europarechtlichen Einord-
nung als System der betrieblichen Altersversorgung muss die Vorschrift auch aus Gleich-
heitsgründen angepasst werden, denn sowohl in der Beamtenversorgung als auch in der 
gesetzlichen Rentenversicherung beträgt die allgemeine Wartezeit jeweils nur fünf Jahre. 
In der betrieblichen Altersvorsorge ist die allgemeine Wartezeit unter Wahrung der sog. EU-
Mobilitätsrichtlinie sogar von fünf auf drei Jahre verkürzt worden. Unter Berücksichtigung 
europarechtlicher Grundfreiheiten sowie einer Angleichung an die betriebliche Altersversor-
gung wird die Wartezeit daher von sieben auf fünf Jahre zur Sicherstellung der einheitlichen 
Anwendung der Norm verkürzt. Dies entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (Urteil vom 13.07.2016, Rs C-187/15 (Pöpperl)). 

Zusätzlich wird unter Beachtung der Auswirkung der angeführten Entscheidung, welche die 
Mitnahme von erdienten Versorgungsanwartschaften beim freiwilligen Ausscheiden aus 
dem Beamtenverhältnis zum Gegenstand hatte, auch der 15 Prozent–Abschlag gestrichen. 
Hierdurch soll eine Besser- und Gleichstellung der Bundesbediensteten, insbesondere aus 
Gerechtigkeitsgründen erfolgen, sodass freiwillig ausscheidende Bedienstete nicht mit Be-
diensteten gleichgestellt werden, die aus disziplinarischen Gründen aus dem Dienst ent-
fernt werden. Somit ist, insbesondere auch unter Wahrung europarechtlicher Dimensionen, 
eine Nachbesserung durch Wegfall des Abschlages geboten. Dies entspricht auch einer 
Angleichung an landesrechtliche Regelungen, denn der bundesrechtlichen Regelung des 
15 prozentigen Abschlags sind die Länder weitestgehend nicht gefolgt. 

Die Erleichterung eines Wechsels aus dem Beamtendienstverhältnis in die Privatwirtschaft 
ist des Weiteren geeignet, weitere Personenkreise für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
zu gewinnen. Der Wechsel vom öffentlichen Dienst zur Privatwirtschaft ohne finanzielle Ab-
striche bei der Altersversorgung eröffnet für solche Bewerber Perspektiven, die bislang we-
gen des Lebenszeitprinzips vom Eintritt in das Beamtentum abgeschreckt wurden. 

Die Änderungen im BeamtVG dienen dazu, die Vorschriften - etwa durch Einführung einer 
Vorschrift zum Zusammentreffen von Versorgungsbezügen und Versorgungsabfindungen 
(§ 55a) oder zur Erleichterung von Verfahren (§ 45 Absatz 1 Satz 1, § 49 Absatz 10) - in 
die Zeit zu stellen. Weitere redaktionelle Änderungen dienen der Präzisierung bestehender 
Regelungen, um die rechtssichere Anwendung des BeamtVG zu erhöhen. 

Für Waisen zwischen dem 18. und dem 27. Lebensjahr wird Waisengeld in der Beamten-
versorgung nur bei Vorliegen zusätzlicher Voraussetzungen erbracht. So wird Waisengeld 
z. B. im Falle der Schul- oder Berufsausbildung oder auch in einem Übergangszeitraum von 
höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten geleistet. Durch die zur Be-
kämpfung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite getroffenen Maßnahmen kann 
es passieren, dass Schul-oder Berufsausbildungen zunächst nicht begonnen werden kön-
nen oder sich die Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten verlängert. Mit den 
vorgesehenen Änderungen des § 107e BeamtVG soll vermieden werden, dass diese Maß-
nahmen zu Nachteilen bei Waisengeldberechtigten führen. 

Im „Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutz-
plans 2050“ wurde als eine Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen bei Dienstreisen 
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die Aufnahme der Kriterien „Umweltverträglichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ in das Bundesrei-
sekostengesetz (BRKG) beschlossen. Durch die Änderungen im BRKG werden nunmehr 
neben dem Kriterium der „Wirtschaftlichkeit“ auch Klimaschutzkriterien bei der Durchfüh-
rung der Dienstreisen und insbesondere der Erstattung der Reisekostenvergütung eine 
Rolle spielen. Mit dem neu eingefügten § 3a soll es den Abrechnungsstellen für Reisekos-
ten künftig ermöglicht werden, bei der Abrechnung von Reisekosten ein vollständig auto-
matisiertes Verfahren einzusetzen.  

Im Postpersonalrechtsgesetz, im Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz, im Gesetz über 
die Deutsche Bundesbank, im Gesetz über den Auswärtigen Dienst, im Bundesentschädi-
gungsgesetz sowie im Dritten und Siebten Buch Sozialgesetzbuch sind Folgeänderungen 
vorzunehmen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Durch die Änderungen des BBG und des BeamtStG werden hinreichend bestimmte Geset-
zesgrundlagen zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten ge-
schaffen. Wesentliche Fragen des hiermit verbundenen Eingriffs in Grundrechte von Beam-
tinnen und Beamten werden damit in einer Leitentscheidung des parlamentarischen Ge-
setzgebers geregelt. Zugleich wird das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
ermächtigt, Einzelheiten zum äußeren Erscheinungsbild durch Rechtsverordnung zu re-
geln.  

Hiermit korrespondierend wird in § 7 Absatz 1 Nummer 4 BBG und § 7 Absatz 1 Nummer 
4 BeamtStG klargestellt, dass einer Berufung in das Beamtenverhältnis entgegensteht, 
wenn unveränderliche Merkmale des Erscheinungsbildes der zu ernennenden Person mit 
der Erfüllung der Pflichten nach § 61 Absatz 2 BBG bzw. § 34 Absatz 2 BeamtStG nicht 
vereinbar sind. 

Des Weiteren werden sachlich nicht gerechtfertigte Regelungsunterschiede im Bundesbe-
amtengesetz und im Beamtenstatusgesetz angeglichen und laufbahnrechtliche Verord-
nungsermächtigungen im Bundesbeamtengesetz nach den Vorgaben des Artikels 80 Ab-
satz 1 Satz 2 GG angepasst. 

Im Wesentlichen werden hierbei folgende Änderungen vorgenommen: 

Die §§ 10 und 27 BeamtStG werden im Wortlauf an die entsprechenden Normen in §§ 11 
und 45 BBG angepasst. § 12 Absatz 1 Nummer 2 BeamtStG wird lediglich sprachlich ohne 
inhaltliche Änderung neugefasst.  

Die Rechtsverordnungsermächtigung in § 11 BBG wird durch weitere Regelbeispiele näher 
konkretisiert. 

In § 21 BBG wird klargestellt, dass dienstliche Beurteilungen als Regelbeurteilung oder als 
Anlassbeurteilung erfolgen können. Daneben wird die Rechtsverordnungsermächtigung 
konkretisiert. 

Der Aufstieg wird zukünftig in einer eigenen Vorschrift geregelt (§ 22a BBG). Die Vorschrift 
enthält neben einer Legaldefinition auch eine deutlich konkretere Rechtsverordnungser-
mächtigung.  

Die zentrale Rechtsverordnungsermächtigung für die laufbahnrechtlichen Regelungen im 
BBG wird übersichtlicher gegliedert und weiter konkretisiert. § 26 BBG wird zukünftig eine 
nicht abschließende Aufzählung von Regelbeispielen enthalten. 
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Die in § 119 BBG enthaltene Rechtsverordnungsermächtigung zum Bundespersonalaus-
schuss wird durch nicht abschließende Regelbeispiele ergänzt. 

Im Bundespolizeibeamtengesetz werden im Bereich der Bundespolizei neue Laufbahnen 
eingerichtet. Die Aufgabenstruktur und die zielgerichtete Personalgewinnung erfordern 
diese neuen Laufbahnen bei der Bundespolizei. Die in § 3 BPolBG enthaltene Rechtsver-
ordnungsermächtigung wird an die Neustrukturierung des § 26 BBG angepasst und hin-
sichtlich der Regelbeispiele weiter konkretisiert. 

Im BeamtVG kommt es zu Verbesserungen insbesondere für die Beschäftigten beim Zu-
gang zu Verwaltungsleistungen durch Stellung eines elektronischen Antrages auf Versor-
gungsauskunft. Zugleich profitieren von dieser Verfahrensoptimierung auch die Anwender-
behörden. Weitere klarstellende Präzisierungen werden vorgenommen, um die Rechtssi-
cherheit bei Anwendung des Gesetzes zur erhöhen. Um zu vermeiden, dass es beim Bezug 
von Waisengeld zu Nachteilen kommt, wird in § 107e Absatz 2 BeamtVG geregelt, dass 
auch dann ein Anspruch auf Waisengeld besteht, wenn eine Schul- oder Berufsausbildung 
wegen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht angetreten werden kann oder 
hierdurch die Übergangszeit länger als vier Monate andauert. 

Durch die Änderung des AltGG sollen freiwillig vorzeitig aus dem Bundesdienst ausschei-
dende Beamte, Richter und Soldaten künftig die Möglichkeit haben, anstelle der Nachver-
sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber dem vormaligen Dienstherrn 
einen Anspruch auf die Gewährung von Altersgeld ohne einen 15 Prozent-Abschlag und 
unter Verkürzung der Mindestwartezeit auf fünf Jahre geltend zu machen. Die Streichung 
des 15 Prozent-Abschlags soll die Akzeptanz gegenüber beamtenrechtlichen Strukturen in 
der Gesellschaft stärken und ist u.a. Auswirkung europarechtskonformer Fortbildung des 
Altersgeldgesetzes (unionskonforme Auslegung und Anwendung). Zusätzlich wird unter 
Berücksichtigung der europarechtlichen Grundfreiheiten sowie einer Angleichung an die 
betriebliche Altersversorgung die Wartezeit von sieben auf die für den Bezug von Altersvor-
sorgeleistungen üblichen fünf Jahre zur Sicherstellung der einheitlichen Anwendung der 
Norm verkürzt. 

Mit den Änderungen zum BRKG wird der Verpflichtung aus dem Klimaschutzprogramm, 
Emissionen aus Dienstreisen zu mindern, Rechnung getragen. Durch die Aufnahme der 
Aspekte „Umweltverträglichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ in das BRKG sind neben dem bislang 
geltenden Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch umweltbezogene Krite-
rien bei der Durchführung der Dienstreisen zu berücksichtigen. Den Dienstreisenden soll 
die Möglichkeit eröffnet werden, Kosten aufgrund klimafreundlichen Reisens erstattet zu 
bekommen und somit einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zur Wahrung des 
reisekostenrechtlichen Grundsatzes einer freien Wahl des Beförderungsmittels durch den 
Dienstreisenden, setzt die klimafreundliche Gestaltung einer Dienstreise auf die Freiwillig-
keit. Um auch der fortschreitenden Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Digi-
talisierung gerecht zu werden, erfolgt weiterhin die Schaffung einer Ermächtigungsgrund-
lage für die automatisierte Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen. 

Schließlich werden das Postpersonalrechtsgesetz, das Bundeseisenbahnneugliederungs-
gesetz sowie das Gesetz über die Deutsche Bundesbank an die geänderten Bestimmungen 
angepasst. 

III. Alternativen 

Keine. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 

Der Bund hat nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27 des Grundgesetzes (GG) die konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz für die Statusrechte und -pflichten der Beamtinnen und 
Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 8 GG die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz 
für die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Kör-
perschaften des öffentlichen Rechtes stehenden Personen sowie nach Artikel 73 Absatz 1 
Nummer 1 GG für die Regelung der Dienstverhältnisse in den Streitkräften. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Entwurf ist sowohl mit dem Recht der Europäischen Union einschließlich der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union als auch mit dem Völkerrecht, insbesondere der 
EMRK, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch die Anpassung der §§ 10 und 27 BeamtStG an die entsprechenden Regelungen im 
BBG sowie die vorgenommene Vereinheitlichung in §§ 7, 12 und 34 BeamtStG mit §§ 7, 14 
und 61 BBG wird in zentralen statusrechtlichen Bestimmungen ein Gleichklang zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen erreicht, der sodann auch eine einheitliche Rechtsprechung 
durch die Gerichte ermöglicht. 

Die geltenden Rechtsverordnungsermächtigungen im Laufbahnrecht werden für den Voll-
zug klarer und einfacher gefasst, was zu einer besseren Verständlichkeit und Anwendbar-
keit für die Rechtsanwender führen wird. Durch transparentere, klarere und vollzugstaugli-
chere Vorschriften im Bereich des Laufbahnrechts wird zugleich die Rechtssicherheit er-
höht, was sowohl für die Dienstbehörden als auch für die betroffenen Beschäftigten sowie 
Bewerberinnen und Bewerber von Vorteil ist. 

Die Änderungen im BeamtVG führen zur Vereinfachung beim Zugang zu Verwaltungsleis-
tungen durch elektronische Antragsstellung. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Änderungen stehen im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

Das Regelungsvorhaben trägt zur Erreichung der Ziele im Bereich "Gute Regierungsfüh-
rung" der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Indikator 16.3) bei, indem mit dem Rege-
lungsvorhaben die neutrale Amtsführung und das Vertrauen in die Neutralität von Beamtin-
nen und Beamten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gewahrt und gestärkt wird. 

Der Entwurf setzt auch Forderungen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung in 
Bezug auf Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Kompensation verkehrsbedingter 
und standortbezogener CO2-Emissionen (insbesondere bei Arbeitswegen und Dienstrei-
sen) um. Insgesamt sollen die Treibhausgasemissionen und der Energiebedarf des von der 
Bundesverwaltung verursachten Verkehrs sowie die Kosten der dienstlichen Mobilität ver-
ringert werden. 



 - 29 - Bearbeitungsstand: 01.10.2020  10:20 Uhr 

 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich für den Gesamthaushalt folgende Mehrausga-
ben: 

Nach der Vorausberechnung entstehen durch Aufhebung des 15 Prozent-Abschlags beim 
Altersgeld des Bundes für den unmittelbaren Bundesbereich voraussichtliche Zusatzkosten 
zwischen 11.000 Euro (2021) und 59.000 Euro (2026). 

Die Mehrausgaben durch die Änderungen beim Waisengeldbezug im BeamtVG können 
nicht beziffert werden, dürften jedoch geringfügig sein. 

Durch die Änderungen des BRKG fallen geringfügig Mehrkosten an, da klimafreundliches 
Reiseverhalten u.U. zusätzliche Kosten für Übernachtungen und Tagegelder verursacht. 
Die auftretenden Mehrkosten für Dienstreisen sind aus den Einzelplänen zu erwirtschaften. 

4. Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es werden keine Informa-
tionspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Durch die Gesetzesänderungen werden dem Bund und den Ländern durch die Schaffung 
bzw. Änderung von Ermächtigungsgrundlagen Verordnungsermächtigungen neue Hand-
lungsoptionen eröffnet. Die Höhe des Erfüllungsaufwandes hängt damit unter anderem da-
von ab, in welchem Maße der Bund und die Länder von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
machen. 

5. Weitere Kosten 

Die Wirtschaft, insbesondere die mittelständische Wirtschaft, ist von den Regelungen nicht 
betroffen. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die Änderungen haben keine demografierelevanten Auswirkungen und keine Auswirkun-
gen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Frauen und Männer sind in gleicher Weise betroffen. Eine mittelbare geschlechterbezogene 
Benachteiligung liegt nicht vor. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die Regelungen gelten unbefristet. Eine förmliche Evaluation ist nicht vorgesehen. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesbeamtengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird an die geänderten Paragraphenüberschriften angepasst. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c 

Zu Buchstabe c 

Einer Berufung in das Beamtenverhältnis steht entgegen, wenn bestimmte, unveränderli-
che Erscheinungsmerkmale der zu ernennenden Person mit einer Erfüllung der Pflichten 
nach § 61 Absatz 2 nicht vereinbar sind. Unveränderlich sind alle Merkmale des Erschei-
nungsbildes, die nicht ohne wesentlichen Aufwand derart verändert oder beseitigt werden 
können, dass sie die an das Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten nach § 61 
Absatz 2 gestellten Anforderungen bei Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit 
unmittelbarem Dienstbezug erfüllen. Ein unveränderliches Merkmal des Erscheinungsbil-
des läge beispielsweise nicht vor, wenn die Bewerberin oder der Bewerber zum Zeitpunkt 
der Berufung in das Beamtenverhältnis ein Piercing im sichtbaren Körperbereich trägt, das 
mit den Anforderungen an das Erscheinungsbild nach § 61 Absatz 2 zwar nicht in Einklang 
steht, jedoch für die Ausübung des Dienstes oder für Tätigkeiten mit unmittelbaren Dienst-
bezug ohne wesentlichen Aufwand und ohne medizinischen Eingriff entfernt werden kann. 

Diese Regelung soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gewährleisten und konkretisiert 
die Pflicht zum achtungswürdigen Verhalten. Es wäre mit dem Regelungszweck des § 61 
Absatz 2 nicht vereinbar, wenn einer bereits im Beamtenverhältnis stehenden Person das 
Tragen bestimmter unveränderlicher Erscheinungsmerkmale im sichtbaren Körperbereich 
untersagt würde, dies aber bei einer Bewerberin oder einem Bewerber geduldet würde. In 
beiden Fällen geht es um die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Ver-
waltung, einem zu schützenden überragend wichtigen Gemeinschaftsgut. Daher sind inso-
weit für Bewerberinnen und Bewerber die gleichen Maßstäbe anzulegen. Eine andere Be-
urteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass für Beamtinnen und Beamte, die bereits über 
nicht mit § 61 Absatz 2 vereinbare unveränderliche Erscheinungsmerkmale verfügen, im 
Hinblick auf Artikel 2 Absatz 2 GG eine Entfernung dieser Merkmale im Einzelfall möglich-
erweise unverhältnismäßig wäre. Denn anders als Beamtenbewerberinnen und -bewerber 
verfügen diese bereits über einen verfestigten Beamtenstatus. 

Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit der unveränderlichen Erscheinungsmerkmale ist da-
bei nicht nur auf die konkret vorgesehene Funktion, sondern auf die insgesamt dieser Lauf-
bahn zugeordneten Funktionen abzustellen. Andernfalls wäre die Verwendung des Be-
troffenen in der angestrebten Laufbahn nur eingeschränkt möglich.  

Im Hinblick auf das angestrebte Ziel, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu 
gewährleisten, ist daher auch die mit dieser Regelung einhergehende Einschränkung des 
gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern gemäß Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 33 Absatz 
3 GG gerechtfertigt 
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Zu Nummer 3 

Die Regelung erhält eine neue, rechtsanwenderfreundlichere Paragraphenüberschrift. In 
Absatz 1 Satz 5 wird die Verordnungsermächtigung durch weitere Regelbeispiele ergänzt. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Durch die Gesetzesänderung werden § 14 Absatz 1 Nummer 2 BBG und § 12 Absatz 1 
Nummer 2 BeamtStG gleich gefasst. Inhaltliche Regelungsänderungen erfolgen hierdurch 
nicht. Die Änderungen sollen sprachlich verdeutlichen, dass die Rücknahme der Ernennung 
erfolgen kann, wenn die Beamtin oder der Beamte vor ihrer oder seiner Ernennung ein 
Vergehen oder ein Verbrechen begangen hat und rechtskräftig vor oder nach ihrer oder 
seiner Ernennung zu einer Strafe verurteilt worden ist und das Vergehen oder Verbrechen 
sie oder ihn für die Berufung in das Beamtenverhältnis als unwürdig erscheinen lässt. Im 
Gegensatz zum vorherigen Wortlaut wird nunmehr deutlich, dass die Tat zwar vor der Er-
nennung liegen muss, die Verurteilung jedoch auch nach der Ernennung erfolgen kann.  

Ob ein Vergehen oder Verbrechen eine Person für eine Berufung in das Beamtenverhältnis 
als unwürdig erscheinen lässt, ist im Einzelfall zu entscheiden und kann nicht an vorweg 
festgelegten Maßstäben abschließend bestimmt werden. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere das Verschulden, die Art des Delikts, die Motivation zur Begehung der Tat und die 
Persönlichkeit der Person. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Änderung in Absatz 3 wird die Möglichkeit einer Delegation der Entscheidung über 
die Rücknahme der Ernennung von der obersten Dienstbehörde auf nachgeordnete Behör-
den eingeführt. Dies dient dem Bürokratieabbau, der Verwaltungsvereinfachung und der 
Entlastung der obersten Dienstbehörde von der nicht-ministeriellen Aufgabe der Einzelfall-
entscheidung. Bei der Entscheidung, ob diese Aufgaben einer nachgeordneten Behörde 
übertragen werden, können auch die Größe der nachgeordneten Behörde und entspre-
chende Fallzahlen eine Rolle spielen. 

Zu Nummer 5 

Die Regelung über Beurteilungen wird gesetzlich näher konkretisiert und neu gegliedert. 
Die Paragraphenüberschrift wird anwenderfreundlich gestaltet. 

Der neue Absatz 1 enthält nunmehr ausdrücklich die Rechtsgrundlage für Regel- und An-
lassbeurteilungen. Regelbeurteilungen sind spätestens alle drei Jahre zu erstellen; kürzere 
Regelbeurteilungszeiträume sind zulässig. Anlassbeurteilungen sind zu erstellen, wenn es 
die dienstlichen oder persönlichen Verhältnisse erfordern. 

Absatz 2 enthält eine erweiterte Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung zum 
Erlass von Regelungen über die Grundsätze dienstlicher Beurteilungen. Die Regelung ent-
hält eine nicht abschließende Aufzählung von Regelbeispielen. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Die in Absatz 5 enthaltene Regelung wird nach § 22a verschoben und weiter inhaltlich kon-
kretisiert. Absatz 5 ist daher als unnötige Doppelregelung aufzuheben. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 7 

Mit dem neuen § 22a werden die Grundsätze für den Aufstieg im BBG geregelt. Einzelhei-
ten und Konkretisierungen erfolgen wie bisher auf Verordnungsebene. 

Absatz 1 übernimmt den Inhalt des bisherigen § 22 Absatz 5 und definiert den Begriff Auf-
stieg. 

Absatz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung mit einer nicht 
abschließenden Aufzählung von Regelbeispielen zur Festlegung der Einzelheiten zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren des Aufstiegs.  

Zu Nummer 8 

Die zentrale Rechtsverordnungsermächtigung zum Laufbahnrecht erhält eine neue, rechts-
anwenderfreundlichere Paragraphenüberschrift und wird aus Gründen der Übersichtlichkeit 
neu gegliedert. 

Absatz 1 enthält die bislang in Absatz 1 Nummer 1 enthaltene Ermächtigung zum Erlass 
allgemeiner Vorschriften über die Laufbahnen und Vorbereitungsdienste. Die Regelung 
wird um eine nicht abschließende Aufzählung von Regelbeispielen erweitert, die die Rege-
lungsmöglichkeiten des Verordnungsgebers weiter konkretisiert. 

Absatz 2 Satz 1 enthält die bislang in Absatz 1 Nummer 2 enthaltene Ermächtigung zum 
Erlass besonderer Vorschriften über die Laufbahnen und Vorbereitungsdienste. Die Rege-
lung wird um eine nicht abschließende Aufzählung von Regelbeispielen erweitert, die die 
Regelungsmöglichkeiten des Verordnungsgebers weiter konkretisiert. Absatz 2 Satz 2 ent-
spricht dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Nummer 9 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. Der Verweis in § 34 Absatz 1 BBG 
bezieht sich auf § 6 Absatz 1 Nummer 1 BBG. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung erhält eine neue Paragraphenüberschrift.  

Zu Buchstabe b 

Das Verhüllungsverbot von Beamtinnen und Beamten während des Dienstes, welches bis-
her in § 61 Absatz 1 Satz 4 BBG geregelt worden ist, wird in § 61 Absatz 2 Satz 6 BBG 
inhaltsgleich aufgenommen. 

Zu Buchstabe c 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. November 2017 (2 C 25/17) 
entschieden, dass die Regelung des zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Beam-
tinnen und Beamten eine hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigung voraussetzt. 
Das Verbot des Tragens bestimmter Tätowierungen greife in das auch den Beamtinnen und 
Beamten durch Artikel 2 Absatz 1 GG gewährleistete Persönlichkeitsrecht ein, weshalb es 
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einer gesetzlichen Grundlage bedürfe. Denn auch wenn die Reglementierung des Erschei-
nungsbildes von Beamtinnen und Beamten während ihrer Dienstausübung auf eine behör-
deninterne Wirkung gerichtet sei, nämlich auf die Art und Weise, in der Beamtinnen und 
Beamte ihren Dienstpflichten nachzukommen haben, sei ihre Wirkung nicht auf die Zeiten 
der Dienstausübung beschränkt. Anders als die Vorgabe, eine bestimmte Dienstkleidung 
zu tragen oder während der Dienstzeit Schmuckstücke abzulegen, greife das Verbot be-
stimmter Tätowierungen zwangsläufig auch in die private Lebensführung und damit in sub-
jektive Rechte der Beamtinnen und Beamten ein. Dieser Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Rechnung getragen. 

§ 61 Absatz 2 enthält die erforderlichen gesetzlichen Rechtsgrundlagen zur Regelung des 
Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten. Nach § 61 Absatz 2 Satz 2 kann das 
Tragen von Erscheinungsmerkmalen eingeschränkt oder untersagt werden, soweit die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen 
Verhalten dies erfordern. Satz 3 enthält Regelbeispiele hierfür. Damit stellt § 61 Absatz 2 
Satz 2 einerseits eine Ermächtigungsgrundlage für die obersten Dienstbehörden dar und 
enthält zusammen mit Satz 3 eine parlamentarische Leitentscheidung zu den zulässigen 
Formen des Erscheinungsbildes bei Beamtinnen und Beamten. 

Der neue § 61 Absatz 2 Satz 1 knüpft an § 61 Absatz 1 an, wonach das Verhalten der 
Beamtinnen und Beamten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem 
Vertrauen gerecht werden muss, die ihr Beruf erfordert. Zum Verhalten gehört auch das 
Auftreten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Mit diesem untrennbar verbunden ist 
das Erscheinungsbild. Beamtinnen und Beamte haben daher auch in Bezug auf ihr Erschei-
nungsbild bei Ausübung ihres Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienst-
bezug Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Der Gesetz-
geber hat dies bereits mit der Regelung zur Gesichtsverhüllung im bisherigen § 61 Absatz 
1 Satz 4 zum Ausdruck gebracht. 

Tätigkeiten mit unmittelbaren Dienstbezug sind alle Tätigkeiten, die nicht in Ausübung des 
Dienstes erfolgen, die jedoch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Dienstaus-
übung stehen. Ein solcher unmittelbarer Zusammenhang liegt vor, wenn für einen objekti-
ven Beobachter nach Würdigung der Gesamtumstände nicht erkennbar ist, ob die Beamtin 
oder der Beamte einer Tätigkeit in Ausübung seines Dienstes nachgeht oder nicht. Das 
wäre insbesondere dann anzunehmen, wenn die Beamtin oder der Beamte außerhalb ihres 
oder seines Dienstes schon oder noch ihre oder seine Dienstkleidung, beispielsweise auf 
dem Arbeitsweg, trägt oder wenn die Beamtin oder der Beamte in der Öffentlichkeit auf-
grund oder unter Berufung auf ihr oder sein Amt auftritt. Für einen objektiven Beobachter 
wäre es beispielsweise nicht möglich zu unterscheiden, ob eine uniformierte Polizistin oder 
ein uniformierter Polizist noch ihren oder seinen Dienst ausübt oder bereits auf dem Heim-
weg ist, wenn diese Person uniformiert in der Öffentlichkeit gesehen wird. Des Weiteren 
wäre es für einen objektiver Beobachter nach Würdigung der Gesamtumstände nur schwer 
erkennbar, ob ein Polizeibeamter, der bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt ge-
gen Polizeibeamte in Ausübung seines Dienstes oder während seiner Freizeit als Privat-
person auftritt. 

Im neuen § 61 Absatz 2 Satz 2 werden beispielhaft Erscheinungsmerkmale genannt, deren 
Zeigen eingeschränkt oder deren Tragen vollständig untersagt werden kann, soweit die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen 
Verhalten dies erfordern. Neben Arten und Erscheinungsformen bestimmter Kleidung, 
Symbolen, Formen der Haar- und Barttracht und Schmuck, worunter auch Piercings fallen, 
kann auch das Tragen bzw. Zeigen von Tätowierungen eingeschränkt oder ganz untersagt 
werden. Weitere denkbare Erscheinungsmerkmale, welche unter die insoweit nicht ab-
schließende Vorschrift subsumiert werden könnten, wären jegliche weitere - bei Ausübung 
des Dienstes sichtbare - Formen des Körperschmucks, wie beispielsweise sogenannte 
Brandings, Mehndis, Bodypaintings, Dermal Implants, Cuttings oder Scars. Durch solche 
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Erscheinungsmerkmale kann je nach deren Ausgestaltung die Selbstdarstellung seiner Trä-
gerin oder ihres Trägers in einem solchen Ausmaß betont werden, dass die amtliche Funk-
tion der Beamtin oder des Beamten in den Augen des jeweiligen Gegenübers zwangsläufig 
in den Hintergrund tritt und vom individuellen Ausdruck der Person unverhältnismäßig über-
lagert wird.  

Zum sichtbaren Körperbereich zählt der Bereich des Körpers, der von der Kleidung nicht 
abgedeckt wird. Für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte ist hierbei die zu tragende Uni-
form als Maßstab anzusetzen. Wird hierfür die Sommeruniform zugrunde gelegt, handelt 
es sich beim sichtbaren Körperbereich der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten um 
den Kopf, den Hals, die Hände und die Unterarme (so auch BVerwG, Urteil vom 14. Mai 
2020 – 2 C 13.19 Rn. 13). 

Nicht von der Regelung umfasst sind solche Erscheinungsmerkmale, die mit bloßem Auge 
bei einem natürlichen Mindestabstand nicht erkennbar sind. Körpermodifikationen, die so 
klein sind, dass sie nicht ohne Weiteres zu erkennen sind, sind nicht dazu geeignet, die 
Funktion der Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund zu drängen (siehe auch 
BVerwG, Urteil vom 14. Mai 2020 – 2 C 13.19 Rn. 15). 

Ein vollständiges Verbot kann unverhältnismäßig sein, wenn Tätowierungen und vergleich-
bare Formen des Körperschmucks in praktikabler Weise abgedeckt werden können, die 
Einsatzfähigkeit der Beamtin oder des Beamten hierdurch nicht beeinträchtigt wird und die 
neutrale Amtsführung, die Achtung und der Respekt in die Handlungen und das Verhalten 
der Beamtin oder des Beamten durch die Gestaltung der Abdeckung nicht beeinträchtigt 
werden. Der Möglichkeit des Abdeckens kann unter anderem entgegenstehen, wenn je 
nach Größe und Körperstelle ein Abdecken der Tätowierung einen ähnlichen, die amtliche 
Funktion optisch in den Hintergrund treten lassenden Effekt wie die Tätowierung selbst 
hätte. Das wäre beispielsweise bei einem großflächigen Abkleben des Halses oder des 
Gesichtes ebenso wie bei einer auffälligen farblichen Abklebung zu befürchten.  

Eine Pflicht zum Verbergen von Erscheinungsmerkmalen wie Tätowierungen oder anderem 
Körperschmuck besteht nicht, soweit ein Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, wie bei-
spielsweise beim Dienstsport, ausgeschlossen ist. Die Einzelheiten können in einer Rechts-
verordnung geregelt werden. 

Der neue § 61 Absatz 2 Satz 4 enthält eine Ermächtigungsgrundlage zur Einschränkung 
oder Untersagung von religiös oder weltanschaulich konnotierten Erscheinungsmerkmalen 
und damit verbunden eine parlamentarische Leitentscheidung. Das Tragen von weltan-
schaulich oder religiös konnotierten Erscheinungsmerkmalen, wie beispielsweise das mus-
limische Kopftuch, die jüdische Kippa oder ein christliches Kreuz, werden vom Schutzbe-
reich des Artikels 4 Absatz 1 und 2 GG umfasst. Eine diesbezügliche Einschränkung stellt 
damit neben einem Eingriff in Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 GG einen Eingriff 
in das Grundrecht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der oder des Betroffenen dar. Das 
Recht, solche Erscheinungsmerkmale zu tragen kann eingeschränkt oder gänzlich unter-
sagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung 
der Beamtin oder des Beamten zu beeinträchtigen.  

Die Verpflichtung des Staates und seiner Amtsträgerinnen und Amtsträger gemäß Artikel 4 
Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, Artikel 33 Absatz 3 GG sowie durch Artikel 136 Absatz 
1 und 4 und Artikel 137 Absatz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG zu weltanschauli-
cher und religiöser Neutralität und die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gehören zu den 
Grundbedingungen von Rechtsstaat und Demokratie. Diese verfassungsimmanenten 
Schranken rechtfertigen den Eingriff in die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Die weltan-
schaulich und religiöse Neutralität des Staates und das Vertrauen der Bevölkerung in diese 
müssen geschützt werden. Das gilt insbesondere für die Bereiche, in denen der Staat sei-
nen Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar hoheitlich gegenübertritt. Hierzu zählt zum Bei-
spiel der polizeiliche Vollzugsbereich. Das Vertrauen in die Neutralität und Objektivität der 
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Beamtinnen und Beamten, die für den Staat tätig werden, hängt nicht unwesentlich auch 
von deren Auftreten und Erscheinungsbild ab. Die Uniform der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und –beamten dient insoweit auch dazu, die amtliche Funktion in den Vordergrund zu stel-
len. Zwar müsse sich der Staat nicht jede bei Gelegenheit der Amtsausübung getätigte 
Grundrechtsausübung seiner Amtsträger als eigene zurechnen lassen, so das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17 Rn. 90), eine 
Zurechnung komme aber insbesondere dann in Betracht, wenn der Staat auf das äußere 
Gepräge einer Amtshandlung besonderen Einfluss nehme. Das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in die weltanschaulich und religiöse Neutralität des Staates kann beeinträchtigt 
werden, wenn eine Beamtin oder ein Beamter bei der Vornahme von Amtshandlungen mit 
ihrem Erscheinungsbild eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung zum Ausdruck 
bringt.  

Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG umfasst auch die Freiheit, Handlungen oder dem zur Schau-
tragen von religiösen Symbolen und Kleidung fernzubleiben. Das Bundesverfassungsge-
richt führt hierzu aus, dass zwar der Einzelne in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen 
Glaubensüberzeugungen Raum gibt, kein Recht darauf habe, von fremden Glaubensbe-
kundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Davon 
zu unterscheiden sei aber eine vom Staat geschaffene Lage, in der der Einzelne ohne Aus-
weichmöglichkeiten dem Einfluss eines bestimmten Glaubens, den Handlungen, in denen 
dieser sich manifestiert, und den Symbolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist 
(BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17 Rn. 94). Solche vom Staat 
geschaffenen Lagen kann es beispielsweise geben, wenn der Staat dem Bürger mittels 
polizeilicher Maßnahmen gegenübertritt oder der Bürger seinerseits auf den direkten Kon-
takt mit Amtsträgern angewiesen ist.  

In seinem Beschluss vom 14. Januar 2020 führt das Bundesverfassungsgericht insoweit 
aus: „Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zählt zu den Grundbedingungen des Rechts-
staats und ist im Wertesystem des Grundgesetzes fest verankert, da jede Rechtsprechung 
letztlich der Wahrung der Grundrechte dient. Funktionsfähigkeit setzt voraus, dass gesell-
schaftliches Vertrauen nicht nur in die einzelne Richterpersönlichkeit, sondern in die Justiz 
insgesamt existiert. Ein „absolutes Vertrauen“ in der gesamten Bevölkerung wird zwar nicht 
zu erreichen sein. Dem Staat kommt aber die Aufgabe der Optimierung zu. Anders als im 
Bereich der bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule, in der sich gerade die religiös-plura-
listische Gesellschaft widerspiegeln soll, tritt der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-
hoheitlich und daher mit größerer Beeinträchtigungswirkung gegenüber.“ (BVerfG, Be-
schluss vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17 Rn. 95). 

Für diejenigen Bereiche, wie beispielsweise die Justiz oder die Polizei, in denen der Staat 
den Bürgerinnen und Bürgern klassisch-hoheitlich und damit mit größerer Beeinträchti-
gungswirkung gegenübertritt, kann das Zeigen bzw. Tragen von religiös oder weltanschau-
lich konnotierter Kleidung oder Symbolen durch Beamtinnen und Beamte eingeschränkt 
oder untersagt werden, wenn die Kleidung oder Symbole objektiv geeignet sind, das Ver-
trauen in die Neutralität der Amtsführung zu beeinträchtigen.  

Die Einschränkung oder das Verbot des Tragens bzw. des Zeigens von Erscheinungsmerk-
malen wie bestimmter, in besonders auffälliger Weise individualisierender Kleidung, 
Schmuck, Symbole, Tätowierungen sowie die Haar- und Bartracht, auch wenn diese reli-
giös oder weltanschaulicher konnotiert sind, steht nicht außer Verhältnis zu den Regelungs-
zielen. Zwar kann es sich insbesondere dann um einen schwerwiegenden Eingriff handeln, 
wenn das Tragen des Symbols oder Kleidungsstücks als religiöse oder weltanschauliche 
Verpflichtung empfunden wird oder gar Bezüge zur engeren Persönlichkeitssphäre auf-
weist, wie dies beispielsweise beim Kopftuch oder der Kippa der Fall sein kann. Dem stehen 
jedoch die besonders gewichtigen Ziele entgegen: die Achtung und das Vertrauen, das dem 
Amt der Beamtinnen und Beamten entgegengebracht werden, die Funktionsfähigkeit der 
Verwaltung und das Vertrauen in die Neutralität des Staates zu schützen. Die Funktionsfä-
higkeit der Verwaltung, die Verpflichtung des Staates auf Neutralität und das Vertrauen der 
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Bevölkerung in die neutrale Amtsführung der Amtsträger zählt zu den Grundbedingungen 
des Rechtsstaates. Die Erreichung dieser Ziele ist für die Funktionsfähigkeit des Staates 
unerlässlich und deshalb von herausragender Bedeutung. Diese Ziele rechtfertigen den 
Eingriff.  

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 11 

Die Regelung erhält eine neue, rechtsanwenderfreundlichere Paragraphenüberschrift. In 
Absatz 1 Satz 2 wird die Rechtsverordnungsermächtigung durch Regelbeispiele konkreti-
siert. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Beamtenstatusgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird an die geänderten Paragraphenüberschriften angepasst. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe c  

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe c  

Zu Buchstabe c 

Der Wortlaut des neuen Absatz 1 Nummer 4 BeamtStG entspricht bis auf die Verweisung 
dem neuen § 7 Absatz 1 Nummer 4 BBG. Hier ist ein Gleichklang der Regelungen von Bund 
und Ländern gewollt. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Es wird klargestellt, dass bei der Prüfung, ob sich eine Beamtin oder ein Beamter während 
der Probezeit von mindestens sechs Monaten für eine Ernennung zur Beamtin oder zum 
Beamten auf Lebenszeit bewährt hat, ein strenger Maßstab anzulegen ist. Damit wird das 
BeamtStG an dieser Stelle an die entsprechende Regelung in § 11 Absatz 1 Satz 2 BBG 
angeglichen.  

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 4 

Der Wortlaut des neuen § 12 Absatz 1 Nummer 2 BeamtStG entspricht dem Wortlaut des 
neuen § 14 Absatz 1 Nummer 2 BBG. Insoweit wird auf die Begründung zu § 14 Absatz 1 
Nummer 2 BBG verwiesen. Hier ist ein Gleichklang der Regelungen von Bund und Ländern 
gewollt. 
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Zu Nummer 5 

§ 27 Absatz 1 BeamtStG wird an § 45 Absatz 1 Satz 1 BBG angeglichen. Sofern die Beam-
tin oder der Beamte unter Beibehaltung des übertragenen Amtes die Dienstpflichten noch 
während mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte 
Dienstpflicht), ist von einer Versetzung in den Ruhestand abzusehen. Ermessen besteht in 
diesen Fällen nicht.  

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Das Verhüllungsverbot von Beamtinnen und Beamten während des Dienstes, welches bis-
her in § 34 Satz 4 BeamtStG geregelt worden ist, wird in § 34 Absatz 2 Satz 5 BeamtStG 
inhaltsgleich aufgenommen. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe c 

Der Wortlaut des neuen § 34 Absatz 2 BeamtStG entspricht bis auf die Rechtsverordnungs-
ermächtigung dem Wortlaut des neuen § 61 Absatz 2 BBG. Hier ist ein grundsätzlicher 
Gleichklang der Regelungen von Bund und Ländern gewollt.  

Der Bund hat mit der Regelung des § 34 Absatz 2 BeamtStG soweit von seiner Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch gemacht, als statusrechtlich ein einheitlicher Rahmen zur Re-
gelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten in den Ländern geschaffen 
werden soll. § 34 Absatz 2 BeamtStG enthält unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes insbesondere mit 
Blick auf die staatliche Neutralität den weitest möglichen Rahmen dessen, was im Wege 
der Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten zulässig ist. Den Län-
dern bleibt es unbenommen innerhalb dieses Rahmens konkretisierende Regelungen zu 
treffen. 

Insoweit wird darauf hingewiesen, dass in manchen Bereichen, in denen Beamtinnen und 
Beamte tätig sind und in denen der Staat nicht auf das äußere Gepräge seiner Amtshand-
lungen besonderen Einfluss nimmt, unter Umständen besondere verfassungsrechtliche An-
forderungen an Regelungen zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten zu stel-
len sind. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an gesetzliche Regelungen zum Er-
scheinungsbild von verbeamteten Lehrkräften bzw. Referendarinnen und Referendaren un-
terscheiden sich beispielsweise von verfassungsrechtlichen Anforderungen an gesetzliche 
Regelungen zum Erscheinungsbild von Richterinnen und Richtern bzw. Rechtsreferenda-
rinnen und Rechtsreferendaren (s.a. BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 1 BvR 
471/10, 1 BvR 1181/10; BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17).  

Zu Buchstabe d 

Mit dem neuen § 34 Absatz 3 BeamtStG wird in das BeamtStG eine dem § 61 Absatz 3 
BBG (ehemals Absatz 2) entsprechende Regelung aufgenommen. Danach besteht eine 
Verpflichtung zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen zur Erhaltung oder Fortent-
wicklung der Kenntnisse und Fähigkeiten für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben 
aber auch mit Blick auf die Übernahme höherwertiger Dienstposten. Mit der Schaffung einer 
gesetzlichen Pflicht soll die Qualifizierungsverpflichtung der Beamtinnen und Beamten stär-
ker betont werden. Im Hinblick auf die stetige Erhöhung der Anforderungen an die Aufga-
benerledigung ist ein lebenslanges Lernen erforderlich.  
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Zu Artikel 3 (Änderung des BDBOS-Gesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Klarstellung, dass die Präsidentin oder der Präsident eine Beamtin oder ein Beamter des 
Bundes ist. 

Zu Buchstabe b 

Der angefügte Satz 3 regelt den Zeitpunkt des Eintritts der Präsidentin oder des Präsiden-
ten in den Ruhestand. Die Präsidentin oder der Präsident tritt demnach mit Ablauf des Mo-
nats, in dem sie oder er die Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 Satz 2 BBG erreicht, in 
den Ruhestand. Die oder der Betroffene erhält ein Ruhegehalt nach den Vorschriften des 
BeamtVG.  

Endet die Amtszeit vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 Satz 2 BBG, 
erfolgt kein Eintritt in den Ruhestand; die Präsidentin oder der Präsident treten ggf. in ein 
vorher ausgeübtes Beamten- oder Richterverhältnis zurück.  

Die versorgungsrechtliche Ausgestaltung des Zeitbeamtenverhältnisses orientiert sich in 
Fällen, in denen dem Beamtenverhältnis auf Zeit ein Landesbeamten- oder -richterverhält-
nis auf Lebenszeit vorausgeht, an den Regelungen des § 15a Absatz 4 BeamtVG (siehe 
Absatz 2b) und in Fällen, bei denen „Quereinsteiger“ berufen werden, an den Regelungen 
des § 66 des Beamtenversorgungsgesetzes (siehe Absatz 2c). 

Zu Nummer 2 

Zu Absatz 2a 

Für den Fall, dass eine Bundesbeamtin auf Lebenszeit zur Präsidentin oder ein Bundesbe-
amter auf Lebenszeit zum Präsidenten ernannt wird, sind gesetzliche Regelungen zu den 
Auswirkungen auf das bisherige Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erforderlich. Während 
der Amtszeit als Präsidentin oder als Präsident ruhen daher die Rechte und Pflichten aus 
dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit mit Beginn des Beamtenverhältnisses auf Zeit als 
Präsidentin oder als Präsident. Die Regelung zeichnet die in ähnlichen Fällen bereits be-
stehende Ruhensanordnungen (§ 132 Absatz 8 Satz 4 i. V. m. Absatz 1 Satz 3, 4 BBG, § 
387 Absatz 7 SGB III) nach. Eine Beurlaubung scheidet für eine Tätigkeit bei demselben 
Dienstherrn aus. 

Zu Absatz 2b 

Wird eine Landesbeamtin oder ein Landesbeamter zur Präsidentin oder zum Präsidenten 
ernannt und tritt die Präsidentin oder der Präsident als Bundesbeamtin oder als Bundesbe-
amter auf Zeit wegen Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 Satz 2 BBG in 
den Ruhestand (siehe Absatz 2 Satz 3), werden nach Satz 1 dem Ruhegehalt nach dem 
BeamtVG die Bezüge als Präsidentin oder als Präsident zugrunde gelegt, sofern die Vo-
raussetzungen des § 15a Absatz 4 BeamtVG erfüllt sind. Durch anzuwendende Ruhensre-
gelungen wird eine Doppelversorgung aus dem Landes- und Bundesbeamtenverhältnis 
vermieden. 

Als Ausgleich der Versorgungslasten, die der Bund infolge der Berücksichtigung der Zeiten 
als Landesbeamtin oder Landesbeamter als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu tragen hat, ob-
wohl während dieser Zeit eine Dienstleistung gegenüber dem Land erbracht wurde, erfolgt 
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nach Satz 2 ein finanzieller Ausgleich. Das jeweilige Land zahlt dem Bund einen Abfin-
dungsbetrag, der sich nach den Bestimmungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trages ermittelt. 

Zu Absatz 2c 

Absatz 2c befasst sich mit Ansprüchen auf Ruhegehalt für Präsidentinnen und Präsidenten, 
die nicht aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen wurden. Das können „Quer-
einsteiger“ sein. 

Der oder dem Betroffenen steht in diesem Fall mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 
51 Absatz 1 Satz 2 BBG ein Anspruch auf Ruhegehalt nach § 66 Absatz 1 BeamtVG zu. 
Die Regelung zeichnet die in ähnlichen Fällen bestehende Anordnung nach (siehe § 143 
Absatz 4 SGB 6). Damit wird die Attraktivität des Postens als Präsidentin oder Präsident 
auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gesteigert. 

Über die Anwendung des § 66 Absatz 1 BeamtVG gelten die Vorschriften für die Versor-
gung der Beamtinnen und Beamten des Bundes auf Lebenszeit. Dies schließt die Anwen-
dung der Anrechnungsvorschriften der §§ 53 bis 56 BeamtVG ein. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Bundespolizeibeamtengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält eine Neufassung des § 3 des Bundespolizeibeamtengesetzes, die ins-
besondere der Neugliederung der Laufbahnen in der Bundespolizei sowie der Konkretisie-
rung der Rechtsverordnungsermächtigung dienen: 

Die Paragraphenüberschrift wird anwenderfreundlicher gestaltet. 

In Absatz 1 werden in Nummer 1 in der Bundespolizei weitere Laufbahnen eingerichtet. So 
ist der Bedarf an Fachkräften u.a. im technischen Bereich andauernd hoch und die Gewin-
nung von entsprechend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern wichtig. Da der 
Schwerpunkt auf ihrer fachlichen Qualifikation liegt, erhalten sie nur eine verkürzte polizei-
fachliche Unterweisung. Auch deshalb ist eine klare laufbahnrechtliche Zuordnung erfor-
derlich, die an Stelle der bisherigen Fachverwendungen erfolgt. 

Der bisherige Absatz 2 wird durch die Änderung in Nummer 2 in zwei Absätze aufgeteilt. 
Im neuen Absatz 2 ist nunmehr die Rechtsverordnungsermächtigung mit den nicht ab-
schließenden Regelbeispielen über die allgemeinen Vorschriften über die Laufbahnen ent-
halten. Der neue Absatz 3 enthält die bisherige Rechtsverordnungsermächtigung des Ab-
satzes 2 Satz 2 über die besonderen Vorschriften über Laufbahnen und Vorbereitungs-
dienste. Die Regelung wurde um eine nicht abschließende Aufzählung von Regelbeispielen 
ergänzt. 

Zu Nummer 2 

§ 5 wird mit einer Überschrift versehen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Altersgeldgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Nach geltendem Recht wird Altersgeld gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte auf 
Lebenszeit sich auf eigenen Antrag entlassen lässt, der Entlassung keine zwingenden 
dienstlichen Gründe entgegenstehen und vor Beendigung des Dienstverhältnisses erklärt 
wurde, anstelle der Nachversicherung Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen. Damit 
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wurde Altersgeld auch grundsätzlich in den Fällen gewährt, in denen die entlassene Beam-
tin oder der entlassene Beamte anschließend erneut ein versicherungsfreies Beschäfti-
gungsverhältnis aufgenommen hat. 

Mit der Einfügung wird geregelt, dass ein Anspruch auf Altersgeld zukünftig nur dann ent-
steht, wenn auch grundsätzlich eine Nachversicherung durchzuführen wäre. Es dürfen da-
her insbesondere keine Aufschubgründe für die Durchführung der Nachversicherung Im 
Sinne des § 184 Absatz 2 SGB VI vorliegen. Ein Aufschubgrund ist die Wiederaufnahme 
einer weiteren versicherungsfreien Tätigkeit (§ 184 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB VI). 
Dadurch wird die Durchführung der Nachversicherung bis zur versorgungslosen Entlassung 
aus dem neuen Dienstverhältnis aufgeschoben. 

Wechselt die entlassene Beamtin oder der entlassene Beamte in den Dienst eines anderen 
Dienstherrn, besteht für die Gewährung von Altersgeld keine Notwendigkeit, da der neue 
Dienstherr regelmäßig eine Versorgung gewährleistet, die auch die Zeit des beendeten 
Dienstverhältnisses zum Bund abdeckt. Scheidet die Beamtin oder der Beamte aus dem 
Dienst des neuen Dienstherrn aus, regeln sich seine Ansprüche auf Alterssicherung nach 
dessen Recht.  

Zu Nummer 2 

Wegen der „Bifunktionalität“ der Beamtenversorgung und ihrer europarechtlichen Einord-
nung als System der betrieblichen Altersversorgung muss die Vorschrift aus Gleichheits-
gründen angepasst werden, denn sowohl in der Beamtenversorgung als auch in der ge-
setzlichen Rentenversicherung beträgt die allgemeine Wartezeit jeweils nur fünf Jahre. In 
der betrieblichen Altersvorsorge ist die allgemeine Wartezeit in § 1b des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung durch das Gesetz zur Umsetzung der Richt-
linie 2014/50/EU über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitsnehmern 
zwischen den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung von Zu-
satzrentenansprüchen (sog. EU Mobilitätsrichtlinie) sogar von fünf auf drei Jahre verkürzt 
worden. 

Unter Berücksichtigung der europarechtlichen Grundfreiheiten sowie einer Angleichung an 
die betriebliche Altersversorgung wird die Wartezeit daher von sieben auf die gewöhnlichen 
fünf Jahre zur Sicherstellung der einheitlichen Anwendung der Norm verkürzt. Dies ent-
spricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 13.07.2016, Rs C-
187/15 (Pöpperl)). 

Von diesen fünf altersgeldfähigen Dienstjahren sind mindestens drei Jahre im Dienst des 
Bundes zurückzulegen. Damit wird sichergestellt, dass der Dienstherr über einen vertret-
baren Zeitraum an der Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten partizipiert, bevor ein 
Anspruch auf Altersgeld entsteht. In Teilzeit verbrachte Zeiten sind, abweichend von § 6 
Absatz 1 Satz 4, bei der Prüfung des Anspruchs auf Altersgeld (Erfüllung der Wartezeit) 
voll zu berücksichtigen. Dies entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs (Urteil vom 10.06.2010, Rs. C-396/08). 

Umstritten in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung sind die Zeiten, die für die Er-
füllung der Wartezeit nicht zu berücksichtigen sind. Mit der Nennung der Zeiten, die nun-
mehr ausdrücklich unberücksichtigt bleiben (Abordnung zu einem Dienstherrn nach § 2 Be-
amtStG, Zuweisungen nach § 29 BBG, soweit die Zuweisung nicht zu einer Einrichtung des 
Bundes erfolgt, sowie Beurlaubungen ohne Dienstbezüge) soll eine einheitliche Auslegung 
dahingehend erreicht werden, dass ein Anspruch auf Altersgeld eine unmittelbare Erfüllung 
im Sinne einer tatsächlichen Dienstleistung und -verpflichtung gegenüber einem Dienst-
herrn nach § 2 BBG voraussetzt.  

Durch die Signalwirkung der verkürzten Wartezeiten soll der Bundesdienst zusätzlich eine 
gewisse Attraktivitätssteigerung erfahren. Auch hier zeigt sich, dass die Länder im Vergleich 
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zu den bundesrechtlichen Altersgeld-Regelungen keine Abweichungen zu der üblichen 
Wartezeit eingeführt haben. 

Zu Nummer 3 

Nach Absatz 4 sind u. a. die Zeiten nicht als altersgeldfähig zu berücksichtigen, für die 
bereits eine Nachversicherung durchgeführt wurde (z. B. aus einem vorangegangenen, 
durch Entlassung beendetes Dienstverhältnis in einem Bundesland), da insoweit kein Be-
darf für eine Altersabsicherung (mehr) besteht. 

Sofern jedoch die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllt 
ist, erwächst aus den nachversicherten Zeiten kein Rentenanspruch für den entlassenen 
Beamten. Dabei ist es unerheblich, ob die Wartezeit ausschließlich durch Nachversiche-
rungszeiten erfüllt wird. Da jegliche Beitragszahlung zur Erfüllung der Wartezeit beiträgt, 
kann sie auch durch Beitragszahlungen auf Grund einer nach dem Ausscheiden aus dem 
Beamtenverhältnis aufgenommenen, rentenversicherungspflichtigen Tätigkeit erfüllt wer-
den. Wird die Wartezeit jedenfalls nicht erfüllt, besteht weiterhin ein Bedarf für eine Alters-
absicherung der durch Entlassung beendeten Beamtendienstzeiten. 

Die Einfügung in Absatz 4 berücksichtigt diesen Umstand, indem sie eine Berücksichtigung 
nachversicherter Zeiten als altersgeldfähige Dienstzeit regelt, falls die allgemeine Wartezeit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllt ist. 

Zu Nummer 4 

Die Daten des 7. Versorgungsberichtes (BT-Drs. 19/18270) zeigen, dass durch die Einfüh-
rung des Altersgeldes kein übermäßiger Anreiz geschaffen wurde, den Bundesdienst vor-
zeitig zu verlassen. In den Jahren 2016 bis 2018 erfolgten durchschnittlich rund 115 Alters-
geldfestsetzungen pro Jahr. Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Inanspruchnahme 
wird in der Vorausberechnung von einer Größenordnung von ungefähr 2.300 ehemaligen 
Bundesbediensteten ausgegangen, denen 2050 Altersgeld ausgezahlt werden könnte. Das 
entspricht weniger als 1 Prozent der für dieses Jahr erwarteten Ruhegehaltsempfängerin-
nen und Ruhegehaltsempfänger des Bundes (263.000 - vgl. Siebter Versorgungsbericht 
der Bundesregierung, BT-Drs. 19/18270, S. 101). 

Sämtliche zur Begründung des Abschlages angebrachten Befürchtungen, wie bspw. ein 
Exodus aus dem öffentlichen Dienstes und die damit einhergehenden zusätzlichen Kosten 
für Einarbeitung und Rekrutierung neuen Personals, haben sich nicht bewahrheitet. Unter 
Beachtung europarechtlicher Implikationen und der Auswirkungen der Rechtsache Pöpperl 
(EuGH, Urt. V. 13.07.2016, Rs C-187/15) ist eine Streichung des 15 Prozent -Abschlages 
notwendig, um einer Verurteilung durch den EuGH im Rahmen derzeitig anhängiger ver-
waltungsgerichtlicher Verfahren zuvor zu kommen. Es ist überdies zu erwarten, dass der 
Wegfall dieser als negativ empfundenen Regelungen die Akzeptanz der beamtenrechtli-
chen Strukturprinzipien stärken wird. 

Der Wegfall des Abschlages gilt für alle am Tag des Inkrafttretens der Regelung ruhenden 
Altersgeldfälle (§ 3 Absatz 3 AltGG). Die Festsetzung des Altersgeldes erfolgt auf Grund 
einer erfolgten Antragstellung (§ 10 Absatz 2 AltGG) nach § 7 in der zum Zeitpunkt des 
Endes des Ruhens des Anspruchs geltenden Fassung. Der Wegfall gilt daneben auch für 
am Tag des Inkrafttretens bereits in Zahlung befindliche Altersgeldfälle. In diesen Fällen 
besteht ab dem Tag des Inkrafttretens der Änderung ein Anspruch auf die Zahlung eines 
Altersgeldes ohne den Abschlag. 

Zu Nummer 5 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 4. Der unter Berücksichtigung des Satzes nach 
§ 69m Absatz 2 Satz 2 BeamtVG und des in § 7 Absatz 1 Satz 1 enthaltenen Faktors von 
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0,85 ermittelte und mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG) 
eingeführte Minderungssatz ist durch die Streichung des Faktors in § 7 Absatz 1 Satz 1 neu 
zu bestimmen. Er entspricht nunmehr der jährlichen Steigerung des Altersgeldsatzes. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 4 Buchstabe a (§ 34). 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 11 (§ 55a). 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 17 (§ 69i). 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 16 (§ 107e). 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Praktische hauptberufliche Tätigkeiten können gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als 
ruhegehaltfähige (Vor-)Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die Übernahme in 
das Beamtenverhältnis vorgeschrieben waren. Mit dem Verweis wird sichergestellt, dass 
eine in Teilzeit ausgeübte hauptberufliche Tätigkeit auch nur in dem Umfang als ruhegeh-
altfähige Dienstzeit zu berücksichtigen ist, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit entspricht. Damit wird diese Zeit entsprechend wie alle anderen ruhegeh-
altfähigen Dienstzeiten behandelt, die in Teilzeit abgeleistet wurden. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 3 

Ergänzend zu der bereits bestehenden Ausdehnung des Unfallschutzes für Beamtinnen 
und Beamte auf Wegen, die mit dem Weg zur Dienststelle verbunden werden, um ein Kind 
fremder Obhut anzuvertrauen, wird aufgrund der steigenden Bedeutung besonderer Ar-
beitsformen wie Telearbeit oder mobiler Arbeit die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, 
dass Beamtinnen oder Beamte auch auf den Wegen zur Verbringung ihrer Kinder in fremde 
Obhut unfallgeschützt sind, wenn in der Wohnung Dienst geleistet wird und deshalb keine 
Wege zu und von der Dienststelle zurückgelegt werden. Dass das eigene dem Grunde nach 
kindergeldberechtigende Kind wegen der eigenen beruflichen Tätigkeit oder der des Ehe-
gatten fremder Obhut anvertraut wird, dient dem effektiven Arbeiten und gleichzeitig der 
bedarfsgerechten Betreuung des Kindes. Damit wird die Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes erhöht. 
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Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Rechtsförmliche Anpassung der Überschrift an den Wortlaut des § 34. 

Zu Buchstabe b 

Mangels Praxisrelevanz wird die Regelung des sog. Hilflosigkeitszuschlags aufgehoben. 
Das nach dem Beginn des Ruhestandes eröffnete Wahlrecht zwischen einer Erstattung der 
tatsächlich entstandenen Pflegekosten und einer pauschalen Abgeltung in Form eines Zu-
schlags zum Unfallruhegehalt ist nicht mehr erforderlich. Beamtinnen und Beamte im Ru-
hestand, denen laufend noch ein Zuschlag zum Unfallruhegehalt gewährt wird, erhalten 
diesen weiterhin solange sich die Verhältnisse, die für die Feststellung des Zuschlags maß-
gebend gewesen sind, nicht wesentlich ändern oder bis sie (alternativ) die Erstattung der 
Pflegekosten beantragen. 

Zu Nummer 5 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 4 Buchstabe b. 

Zu Nummer 6 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 4 Buchstabe b. 

Zu Nummer 7 

Die Änderung dient der Beweissicherung. Mit der Möglichkeit, eine elektronische Meldung 
abzugeben, werden elektronische Verfahrensabläufe erleichtert (vgl. § 17 E-Government-
Gesetz). 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 

Gegenwärtig erfolgt die Übertragung von Zuständigkeiten im Wege der Ressortvereinba-
rung, der jeweils das BMI zustimmen muss. Infolge dessen existiert eine Vielzahl an ver-
schiedenen Vereinbarungen. Um eine Vereinheitlichung im Prozess der Übertragung von 
Zuständigkeiten zu erreichen, soll diese in Zukunft mittels einer Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu Buchstabe b 

Zum einen wird die Möglichkeit eingeführt, einen Antrag auf Versorgungsauskunft elektro-
nisch zu stellen. Dadurch werden elektronische Verfahrensabläufe erleichtert (vgl. § 17 E-
Government-Gesetz). 

Zum anderen wird der maßgebliche Zeitpunkt geändert, auf den bei der Auskunftserteilung 
abzustellen ist. Nach geltendem Recht erfolgt die Auskunftserteilung auf der Basis der 
Sach- und Rechtslage, die zum Zeitpunkt der Antragstellung galt. Dies wird geändert: Es 
soll nunmehr die Sach- und Rechtslage zugrunde gelegt werden, die zum Zeitpunkt der 
Auskunftserteilung gilt. Damit wird vermieden, dass es bei langen Zeiträumen zwischen 
Antragstellung und Auskunftserteilung zu unrechtmäßigen Auskünften kommt. Überdies 
wird damit dem der Versorgungsauskunft zugrundeliegenden Gedanken Rechnung getra-
gen, dass der Beamtin oder dem Beamten eine Auskunft über die Höhe der voraussichtlich 
zu erwartenden Versorgungsbezüge erteilt wird. Diesem Gedanken wird es nicht gerecht, 
wenn zwischen Antragsstellung und Auskunftserteilung einschlägige Rechtsänderungen 
eintraten, die bei der Auskunft unberücksichtigt bleiben. 
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Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Mit der Änderung werden auch Erwerbsersatzeinkommen nunmehr nur noch mit dem in-
nerhalb eines Kalenderjahres durchschnittlich erhaltenen Betrag auf die Versorgungsbe-
züge angerechnet. Durch die Abschaffung des bislang geltenden Anrechnungsverfahrens, 
wonach Erwerbsersatzeinkommen mit dem monatlich zugeflossenen Betrag monatlich auf 
die Versorgungsbezüge anzurechnen war, erfolgt eine Vereinheitlichung mit dem bereits 
für Erwerbseinkommen geltenden Anrechnungsverfahren, nach dem die jährlich erzielten 
Erwerbseinkünfte mit ihrem durchschnittlichen Betrag monatlich auf die Versorgungsbe-
züge angerechnet werden. 

Die Änderung dient damit der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zur Änderung in Doppelbuchstabe aa. 

Zu Buchstabe b 

Für die Einordnung, ob Einkommen aus einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst erzielt 
wird, ist es entscheidend, ob die Beschäftigung im Dienst einer Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände erfolgt. Die Auslegung die-
ser Tatbestandsmerkmale ist auf Grund mehrerer Gerichtsverfahren höchstrichterlich ge-
klärt. Ergänzende Hinweise und Klarstellungen zum Verständnis und zur Anwendung des 
Absatz 7 wurden auch bereits untergesetzlich in die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum BeamtVG aufgenommen. Aus diesem Grund wird die auf Antrag der zuständigen Stel-
len die dem BMI obliegende Einzelfallentscheidung, ob eine Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst vorliegt, für obsolet angesehen und gestrichen. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung durch Anpassung der Begrifflichkeit an die Änderung in Buch-
stabe b. 

Zu Buchstabe b 

Gemäß § 55 sind Renten auf die Versorgungsbezüge anzurechnen. Die Anrechnung erfolgt 
monatlich mit den jeweiligen monatlichen Rentenbeträgen. Wurde eine Rente durch Zah-
lung eines einmaligen Kapitalbetrages abgefunden und steht deshalb kein monatlicher Ren-
tenbetrag zu, erfolgt dennoch eine Ruhensregelung nach § 55. 

Zur Ermittlung eines anzurechnenden monatlichen Rentenbetrages wird danach unter-
schieden, ob eine grundsätzlich laufende Rente durch eine einmalige Zahlung abgefunden 
wurde oder ob gar kein Anspruch auf eine laufende Rentenzahlung bestand. Im ersten Fall 
wird die Ruhensregelung mit dem Betrag durchgeführt, der ansonsten zu zahlen gewesen 
wäre; im zweiten Fall wird der erhaltene Kapitalbetrag mittels versicherungsmathematischer 
Verfahren in eine monatliche Zahlung umgerechnet. 

Nach geltendem Recht kann die Beamtin oder der Beamte im zweiten Fall eine Ruhensre-
gelung aber vermeiden, indem sie oder er den erhaltenen Kapitalbetrag an den Dienstherrn 
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abführt. Im ersten Fall (abgefundene monatliche Rentenzahlung) besteht diese Möglichkeit 
nicht. 

Die jeweiligen Situationen sind jedoch vergleichbar: in beiden Fällen erhält die Beamtin oder 
der Beamte keine laufende anderweitige Rentenzahlung und muss die durch die Ruhens-
regelung ggf. abgesenkten Versorgungsbezüge mittels Entnahmen aus dem erhaltenen 
Kapitalbetrag ausgleichen. 

Daher wird durch die Änderung auch denjenigen Beamtinnen und Beamten, die eine ein-
malige Abfindung einer ansonsten laufend zustehenden Rentenzahlung erhalten haben, die 
Möglichkeit eröffnet, diesen Kapitalbetrag an den Dienstherrn abzuführen und dadurch die 
Durchführung der Ruhensregelung zu vermeiden. 

Zu Nummer 11 

Das bayerische Beamtenversorgungsrecht sieht die Zahlung einer ergänzenden Versor-
gungsabfindung vor (Artikel 99a BayBeamtVG). Nach dieser Regelung haben Beamtinnen 
und Beamte, die sich auf Antrag entlassen lassen, um eine dem öffentlichen Dienst in 
Deutschland vergleichbare Beschäftigung in einem Staat der Europäischen Union aufzu-
nehmen, Anspruch auf eine ergänzende Versorgungsabfindung. Diese ermittelt sich aus 
der Differenz der zum Zeitpunkt der Entlassung fiktiv zustehenden, um 15 Prozent gemin-
derten Versorgungsbezüge und dem Rentenbetrag, der sich auf Grund der wegen der Ent-
lassung durchzuführenden Nachversicherung ergibt. Der monatlich bestimmte Wert wird in 
einen Kapitalbetrag umgewandelt und an die Beamtin oder den Beamten ausgezahlt. 

Das bayerische Recht sieht auch Regelungen für den Fall vor, dass eine Beamtin oder ein 
Beamter, die oder der mit Anspruch auf eine ergänzende Versorgungsabfindung aus dem 
Landesdienst ausgeschieden ist, wieder in den Landesdienst eingestellt wird. In diesem 
Fall ist die ergänzende Versorgungsabfindung nach den Vorgaben der Anrechnung einer 
Rente auf die Versorgungsbezüge anzurechnen. Da nicht ausgeschlossen ist, dass ehe-
malige bayerische Beamtinnen und Beamte, die eine ergänzende Versorgungsabfindung 
erhalten haben, in den Bundesdienst eingestellt werden, werden die bayerischen Anrech-
nungsregelungen für diese Fälle in das BeamtVG entsprechend übernommen. 

Absatz 1 Satz 1 regelt die Anrechnung einer ergänzenden Versorgungsabfindung auf die 
Versorgungsbezüge. Unter einer ergänzenden Versorgungsabfindung ist dabei nicht nur 
die beschrieben bayerische Variante, sondern vielmehr jede einmalige Zahlung zu verste-
hen, deren Kapitalbetrag aus der Differenz zwischen der auf der im Falle einer Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis obligatorischen Nachversicherung basierenden monatlichen 
Rentenbeträge und den zum Zeitpunkt der Entlassung fiktiv zustehenden Versorgungsbe-
züge nach einem Beamtenversorgungsgesetz ermittelt wurde. Die Anrechnung erfolgt, in-
dem die Versorgungsbezüge und die gemäß den Vorgaben des Satzes 2 verrentete, also 
in einen monatlichen Betrag umgewandelte Abfindung addiert werden; anschließend wird 
die Summe der Höchstgrenze nach Satz 2 gegenübergestellt. Der die Höchstgrenze über-
steigende Betrag ruht, wird also von den Versorgungsbezügen einbehalten. Die Ruhensre-
gelung findet nur in Bezug auf das Ruhegehalt statt. Das Witwengeld unterliegt nicht der 
Ruhensregelung nach § 55a, auch wenn das zugrundeliegende Ruhegehalt teilweise we-
gen der Anrechnung nach § 55a ruhte. Eine Anrechnung erscheint nicht angemessen, da 
sich der Barwert der Versorgungsabfindung auf der Basis der statistischen Lebenserwar-
tung der Anspruchsberechtigten ermittelt. 

Absatz 1 Satz 2 regelt die Verrentung der ergänzenden Versorgungsabfindung, also deren 
Umrechnung in einen laufenden monatlichen Betrag, mit dem die Ruhensregelung nach 
Satz 1 i. V. m. Absatz 2 durchgeführt werden kann. Für die Verrentung sind die Vorgaben 
des § 55 Absatz 1 Satz 4 sowie 8 und 9 anzuwenden.  
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Absatz 1 Satz 3 regelt, dass die ergänzende Versorgungabfindung an den Bund abgeführt 
werden kann, um eine Anrechnung zu vermeiden. Beamtinnen und Beamte können die 
Versorgungsabfindung innerhalb eines Jahres nach Einstellung in den Bundesdienst ab-
führen; nach Ablauf der Frist ist eine Abführung nicht mehr zulässig und eine Ruhensrege-
lung findet statt. Auf Grund des Verweises auf § 6a Absatz 3 ist der Versorgungsabfin-
dungsbetrag zuzüglich Zinsen an den Dienstherrn anzuführen. Der Zinssatz beträgt zwei 
Prozent über dem Basiszinssatz pro Jahr zwischen dem Zeitpunkt des Erhalts der ergän-
zenden Versorgungsabfindung und der Einstellung in den Bundesdienst, ggf. sind die Zin-
sen tageweise zu berechnen. 

Absatz 2 verweist für die Bestimmung der Höchstgrenze auf die Regelung des § 55 Absatz 
2. Damit ist als Höchstgrenze regelmäßig die Maximalversorgung zugrunde zu legen. 

Gemäß Absatz 3 gilt § 55 Absatz 3 sinngemäß. Damit erfolgt keine Anrechnung einer er-
gänzenden Versorgungsabfindung, die eine hinterbliebene Ehegattin oder ein hinterbliebe-
ner Ehegatte mit Anspruch auf Witwen- bzw. Witwergeld nach dem BeamtVG auf Grund 
der Beendigung eines eigenen Beamtenverhältnisses erhalten hat, wenn also sie oder er 
selbst aus einem Landesdienstverhältnis mit Anspruch auf eine ergänzende Versorgungs-
abfindung ausgeschieden ist. Entsprechend erfolgt auch keine Ruhensregelung nach § 
55a, wenn eine verstorbene Ehegattin oder ein verstorbener Ehegatte einer Bundesbeam-
tin oder eines Bundesbeamten eine ergänzende Versorgungsabfindung erhalten hat.  

Zu Nummer 12 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass eine Zahlung des Waisengeldes über das 18. Le-
bensjahr hinaus nur bis zu dem Zeitpunkt stattfindet, bis zu dem die genannten Vorausset-
zungen vorliegen. 

Zu Nummer 13 

Bereinigung eines gesetzgeberischen redaktionellen Versehens. 

Zu Nummer 14 

Durch die Änderung erfolgt eine Anpassung der Regelungen bezüglich der Feststellung der 
ruhegehaltfähigen Vordienstzeiten von Professorinnen und Professoren an die für Beam-
tinnen und Beamte geltende Regelung des § 49 Absatz 2 Satz 2 und 3. 

Zu Nummer 15 

§ 85 Absatz 6 Satz 2 wurde mit Artikel 9 Nummer 53 BesStMG (BGBl. I S. 2053, 2080) zum 
1. Juli 2020 aufgehoben. Der gesetzliche Verweis in Absatz 11 geht insoweit ins Leere und 
wird daher gestrichen. 

Zu Nummer 16 

Zu Buchstabe a 

Rechtsförmliche Anpassung der Überschrift an den Inhalt des § 107e. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c 



 - 47 - Bearbeitungsstand: 01.10.2020  10:20 Uhr 

 

Zu Buchstabe c 

Übertragung der rentenrechtlichen Regelung zur Fortzahlung einer Waisenrente in beson-
deren Fällen (siehe § 304 Absatz 2 SGB VI) auf die Beamtenversorgung. 

Mit der Sonderregelung wird sichergestellt, dass ein Waisengeld auch dann (weiter-) ge-
zahlt wird, wenn wegen der Corona-Krise eine Ausbildung oder ein freiwilliger Dienst nicht 
angetreten werden kann oder die in § 61 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b genannte 
Übergangszeit von vier Kalendermonaten zwischen Ausbildungsabschnitten oder zwischen 
Ausbildungen und der Ableistung der dort genannten Dienste überschritten werden sollte. 

Zu Nummer 17 

Die Aufhebung des § 69i erfolgt wegen Zeitablaufs. 

Die Aufhebung des § 87 Absatz 2 erfolgt wegen Erlass der dort genannten Rechtsverord-
nungen. Der Fortgeltung alten Bundes- oder Landesrechts, das bis zum Erlass der Rechts-
verordnungen nach § 31 Absatz 3, § 33 Absatz 5 und § 43 Absatz 3 anzuwenden war, 
bedarf es daher nicht mehr. 

Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes) 

Die Sonderregelung zur Erleichterung der Hinzuverdienstmöglichkeiten aus Beschäftigun-
gen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewältigung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie wird mit Ablauf des 31. Dezember 2020 aufgehoben. Damit erfolgt ein Gleich-
klang mit der rentenrechtlichen Regelung des § 302 Absatz 8 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch, die ebenfalls auf das Kalenderjahr 2020 begrenzt ist. Mit der Aufhebung des 
§ 107e BeamtVG mit Wirkung vom 1. Januar 2021 wird zudem vermieden, dass obsoletes 
Recht weiterhin förmlich fortexistiert und ein gesonderter Aufhebungsakt erforderlich wird. 

Die Sonderregelung zur Weitergewährung von Waisengeld soll analog zu der entsprechen-
den sozialversicherungsrechtlichen Regelung dagegen auch über den 31. Dezember 2020 
hinaus Anwendung finden. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Folgeänderung zu Nummer (§ 72). 

Zu Nummer 2 

Nach der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Rechtslage gehörten Stellenzulagen 
grundsätzlich zu den für die gesamte Dauer der Altersteilzeit (Aktiv- wie auch Freistellungs-
phase) anteilig zu kürzenden Bezügen. Sie waren daher bei der Berechnung des Altersteil-
zeitzuschlages zu berücksichtigen. 

Mit Inkrafttreten des BesStMG zum 1. Januar 2020 werden bestimmte Stellenzulagen in 
Fällen von Altersteilzeit im Blockmodell nicht mehr anteilig, sondern entsprechend der tat-
sächlich geleisteten Arbeitszeit gewährt. In der Folge ist die Höhe des Altersteilzeitzuschla-
ges nunmehr von der Art des gewählten Arbeitszeitmodells abhängig. Wird Altersteilzeit im 
Teilzeitmodell gewährt, sind Stellenzulagen auch weiterhin bei der Berechnung des Alters-
teilzeitzuschlages zu berücksichtigen. Erfolgt die Altersteilzeit hingegen im Blockmodell, 
verringert sich der Altersteilzeitzuschlag um den auf die Stellenzulagen entfallenden Betrag. 

Es handelt sich um eine durch das BesStMG nicht beabsichtigte Rechtsfolge, die zu einer 
sachlich nicht gerechtfertigten Benachteiligung von Beamtinnen und Beamten führt, denen 
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Altersteilzeit im Blockmodell bewilligt wird. Diese Benachteiligung wird mit dieser Vorschrift 
ausgeräumt. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Wie schon nach dem bis 31. Dezember 2019 geltenden Recht werden bei der Berechnung 
des Zuschlages in den Fällen begrenzter Dienstfähigkeit nur ausdrücklich bestimmte 
Dienstbezüge berücksichtigt. Es handelt sich um die Bereinigung einer durch das BesStMG 
veranlassten Ungenauigkeit. 

Zu Buchstabe b 

redaktionelle Änderung 

Zu Buchstabe c 

Aus Gründen der Gleichstellung der Beamtinnen und Beamten der Deutschen Bank AG 
(Postnachfolgeunternehmen, ehemals Postbank) mit den übrigen Beamtinnen und Beam-
ten soll gesetzlich sichergestellt werden, dass der Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 
nicht neben einem Altersteilzeitzuschlag nach der Deutsche-Bank-Beamtenaltersteilzeit-
verordnung (DBBATZV) gezahlt wird. 

Zu Nummer 4 

Es wird klargestellt, dass sich die Regelung des Absatzes 2 auf die Bundesbesoldungsord-
nung B beschränkt. 

Zu Nummer 5 

Der neue Absatz 4 dient der gesetzlichen Klarstellung. § 50a ist gegenüber §§ 50 und 50b 
die speziellere Vorschrift. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 
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Zu Buchstabe b 

Beamtinnen und Beamte, deren Altersteilzeit im Blockmodell vor dem 1. Januar 2020 be-
gonnen hat, haben in der Arbeitsphase im Regelfall in Vollzeit gearbeitet, etwaige Stellen-
zulagen – nach altem Recht – aber nur anteilig erhalten. Mit Inkrafttreten des BesStMG 
werden die in § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 genannten Stellenzulagen entsprechend der 
tatsächlich geleisteten Tätigkeit gezahlt: Sie stehen also der Beamtin und dem Beamten in 
der Arbeitsphase im Regelfall in voller Höhe zu; im Gegenzug entfällt der Anspruch auf 
diese Zulagen in der sich anschließenden Freistellungsphase. Über den gesamten Zeit-
raum der Altersteilzeit (Arbeitsphase und Freistellungsphase) führt dies für die Betroffenen 
weder zu einer Besser- noch zu einer Schlechterstellung; die Neuregelung ist insoweit ein-
kommensneutral. 

Das BesStMG enthält allerdings keine Übergangsregelung für Beamtinnen und Beamte, 
deren Altersteilzeit im Blockmodell vor dem 1. Januar 2020 begonnen hat und erst nach 
dem 1. Januar 2020 endet. Der mit dem BesStMG entfallene Anspruch auf die in § 6 Absatz 
1a Satz 1 Nummer 3 bezeichneten Stellenzulagen in der Freistellungsphase führt für diese 
Beamtinnen und Beamten im Einzelfall zu erheblichen finanziellen Einbußen gegenüber 
der vor dem BesStMG geltenden Rechtslage. Diese nicht beabsichtigte Rechtsfolge soll in 
der Weise geheilt werden, dass Beamtinnen und Beamte, deren Freistellungsphase vor 
dem 1. Januar 2020 begonnen hat, rechtlich so gestellt werden, als hätte es die gesetzliche 
Neuregelung durch das BesStMG nicht gegeben. Für diese Beamtinnen und Beamten wird 
übergangsweise das alte Recht bis zum Ende ihrer Altersteilzeit fortgeschrieben. Abwei-
chend hiervon besteht für diese Beamtinnen und Beamten kein Anspruch auf Stellenzula-
gen, deren Voraussetzung die tatsächliche Verwendung in dem zulagenfähigen Bereich 
oder die Ausübung der zulagenberechtigenden Tätigkeit ist, und die erst nach dem 31. De-
zember 2019 neu eingeführt wurden. Weder stehen diese Stellenzulagen anteilig während 
der Freistellungsphase zu noch sind sie bei der Berechnung des Altersteilzeitzuschlages 
zu berücksichtigen. 

Für Beamtinnen und Beamte, deren Freistellungsphase nach dem 1. Januar 2020 begon-
nen hat, gilt § 6 in der Fassung des BesStMG unmittelbar. Dies benachteiligt die Betroffe-
nen gegenüber der vorgenannten Fallgruppe, da ihnen einerseits bestimmte Stellenzulagen 
in der Freistellungsphase nicht (mehr) zustehen, sie andererseits in der vor dem 1. Januar 
2020 geleisteten Arbeitsphase diese Stellenzulagen nur anteilig erhalten haben. Als Aus-
gleich erhalten sie für die vor dem 1. Januar 2020 liegende Zeit der Arbeitsphase die Stel-
lenzulage in Höhe des Differenzbetrages, der sich aus alter und neuer Rechtslage ergibt. 
Der Verweis auf den durch dieses Gesetz geänderten § 6 Absatz 3 Satz 3 stellt klar, dass 
Stellenzulagen im Sinne von § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 auch im Geltungsbereich der 
Übergangsvorschrift beim Altersteilzeitzuschlag zu berücksichtigen sind. 

Für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten, 
denen (außerhalb von Altersteilzeit) Teilzeit im Blockmodell gewährt wurde (z. B. in Form 
eines Sabbaticals) gilt das Vorgenannte sinngemäß. 

Im Ergebnis werden die Betroffenen so gestellt, als hätte ihr individuell vereinbartes Teil-
zeitmodell bereits vor dem 1. Januar 2020 (also nach altem Recht) geendet bzw. erst nach 
dem 1. Januar 2020 begonnen. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Nummer 8 

(Anlage 1) 
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Zu Buchstabe a 

Die Regelung wird auf die Bundesbesoldungsordnung B beschränkt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Diese Ämter werden wieder als Grund-
amtsbezeichnungen gemäß Nummer 1 Absatz 2 Satz 1 der Vorbemerkungen zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B kenntlich gemacht. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Eine materielle Änderung ist damit nicht 
verbunden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Eine materielle Änderung ist damit nicht 
verbunden. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Eine materielle Änderung ist damit nicht 
verbunden. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Dieses Amt wird wieder als Grundamtsbe-
zeichnungen gemäß Nummer 1 Absatz 2 Satz 1 der Vorbemerkungen zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B kenntlich gemacht. 

Zu Buchstabe e 

Es handelt sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens, das im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BesStMG erfolgte. Diese Ämter werden wieder als Grund-
amtsbezeichnungen gemäß Nummer 1 Absatz 2 Satz 1 der Vorbemerkungen zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B kenntlich gemacht. 

Zu Buchstabe f 

Es handelt sich um die Änderung einer Behördenbezeichnung. Seit dem 1. Januar 2020 
heißt das Bundesversicherungsamt Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). 

Zu Artikel 9 (Änderung des Bundesreisekostengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Im „Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutz-
plans 2050“ wurde als eine Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen bei Dienstreisen 
die Aufnahme der Kriterien „Umweltverträglichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ in das Bundesrei-
sekostengesetz beschlossen. Damit sollen nunmehr neben dem Kriterium der „Wirtschaft-
lichkeit“ auch Klimaschutzkriterien bei der Durchführung der Dienstreisen und insbesondere 
der Erstattung der Reisekostenvergütung eine Rolle spielen. 

Umweltverträglichkeit beschreibt die Auswirkungen der Dienstreisen auf die Schutzgüter 
Böden, Gewässer, Luft, Klima, Menschen, Tiere und Pflanzen. Nachhaltigkeit berücksich-
tigt auch die Auswirkungen des heutigen Dienstreiseverhaltens für die Umwelt künftiger 
Generationen. Maßstab für die Kriterien Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit ist in ers-
ter Linie die Einsparung von CO2-Emissionen, jedoch können auch andere umweltbezo-
gene Aspekte und Kennzahlen Berücksichtigung finden. 

Mit der neu eingefügten Konkretisierung der notwendigen Kosten unter Anerkennung von 
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit soll den Dienstreisenden die Möglichkeit eröffnet 
werden, Kosten aufgrund klimafreundlichen Reisens erstattet zu bekommen und somit ei-
nen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zur Wahrung des reise-kostenrechtlichen 
Grundsatzes einer freien Wahl des Beförderungsmittels durch den Dienstreisenden, setzt 
die klimafreundliche Gestaltung einer Dienstreise auf die Frei-willigkeit.  

Mit dem neu eingefügten Absatz 1 Satz 2 soll insbesondere der klimafreundliche Bahnver-
kehr privilegiert und damit Anreize für die Nutzung der Bahn auf Dienstreisen geschaffen 
werden. Neben der Bahnnutzung anstelle eines Fluges oder der (Dienst-) Kfz-Nutzung soll 
jedoch auch etwa die Übernachtung in einem klimafreundlichen Hotel oder die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen als Mietwagen trotz Mehrkosten ermöglicht werden.  

Auch weiterhin gilt, dass Buchung und Durchführung der Dienstreisen nicht zu wirtschaftlich 
unverhältnismäßigen und damit unvertretbaren Ergebnissen führen dürfen. Die neu einge-
führten Kriterien der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit sind insofern auf der Grund-
lage allgemeiner Maßgaben in ein angemessenes Verhältnis zu den weiterhin bestehenden 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu bringen. Als Maßstab ist insbeson-
dere die Höhe der durch das klimafreundliche Reiseverhalten erzielten CO2-Einsparungen 
heranzuziehen; je höher die CO2-Einsparung, desto eher werden auch Mehrkosten anzu-
erkennen sein.  

Entsprechend wurde bereits mit Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat vom 21. Januar 2020 zur „Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Bundesreisekostengesetz“ geregelt, dass dem den Dienstreisenden die Bahnnutzung 
auch bei höheren Kosten aus Klimaschutzgründen ermöglicht wird. Demnach sind Mehr-
kosten immer anzuerkennen, wenn nach Maßgabe des Rundschreibens die Bahn statt dem 
Flugzeug genutzt wird. Darüber hinaus wird in dem Rundschreiben die ebenfalls fortgel-
tende Erstattung der durch den Dienstreisenden geleisteten CO2 -Kompensationen in den 
Fällen des § 5 Abs. 1 und 2 BRKG geregelt. Weitere Konkretisierungen der erstattungsfä-
higen notwendigen Kosten für umweltverträgliches und nachhaltiges Reisen werden in den 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostengesetz ausgestaltet. 

Zu Buchstabe b 

Die bisherigen Sätze 2 bis 4 des Absatz 1 werden zu Absatz 2. 
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Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 3 

Mit dem neu eingefügten § 3a soll es den Abrechnungsstellen für Reisekosten künftig er-
möglicht werden, bei der Abrechnung von Reisekosten ein vollständig automatisiertes Ver-
fahren einzusetzen. § 35a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) erfordert für die automa-
tisierte Bearbeitung einen Normvorbehalt. Diesen Erfordernissen trägt der neue § 3a Rech-
nung. 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Verwaltungsvereinfachung ist es sinnvoll, bei 
einfachen Sachverhalten Anträge auf Reisekostenvergütung im Sinne einer zukunftsfähi-
gen Lösung automatisiert zu bearbeiten. Dabei ist im Sinne der Einzelfallgerechtigkeit stets 
sicherzustellen, dass alle tatsächlichen Angaben des Antragstellers Berücksichtigung fin-
den, insbesondere wenn der Antrag auf Erstattung der Reisekosten von der Genehmigung 
der Dienstreise aufgrund anderer oder neuer Tatsachen abweicht. 

Wie bereits in § 35a VwVfG ausgeführt wird, scheiden Anträge, bei deren Bescheidung ein 
Beurteilungsspielraum oder ein Ermessen besteht, von vornherein für eine automatisierte 
Bearbeitung aus. In der Regel ist das automatisierte Verfahren auf Anträge anzuwenden, 
die ohne Abweichung der Genehmigung der Dienstreise entsprechen und somit bereits 
durch einen Bearbeiter geprüft wurden. 

Zur Qualitätssicherung ist es erforderlich, regelmäßige Stichprobenkontrollen durchzufüh-
ren. Es obliegt den Abrechnungsstellen für Reisekosten, dies in geeigneter Form umzuset-
zen. 

Zu Nummer 4 

Der neue Satz 2 stellt klar, dass die durch die Reisevorbereitung entstandenen Kosten für 
umweltverträgliches und nachhaltiges Reisen ebenso erstattet werden wie andere Ausla-
gen, wenn die Dienstreise aus einem von der oder dem Bediensteten nicht zu vertretenden 
Grund entfällt. 

Zu Artikel 10 (Folgeänderungen) 

Artikel 10 enthält Folgeänderungen. Die Verweise im Postpersonalrechtsgesetz sowie im 
Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz auf § 26 Bundesbeamtengesetz werden an die 
neue Gliederung angepasst. Im Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz wird darüber hin-
aus die veraltete Bezeichnung „(Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen)“ durch 
die nunmehr u.a. auch in § 26 Bundesbeamtengesetz gebräuchliche Bezeichnung „Vorbe-
reitungsdienste“ ersetzt. Der Verweis im Gesetz über die Deutsche Bundesbank auf § 22 
Bundesbeamtengesetz wird an die neue Absatzreihung angepasst. Die Absätze 4 und 5 
sind redaktionelle Folgeänderungen zu Artikel 5 Nummer 3 Buchstabe b (Aufhebung des 
Zuschlags zum Unfallruhegehalt). Absatz 6 ist eine Folgeänderung zur Fortgeltung des ge-
änderten § 107e BeamtVG ab dem 1.1.2021 (siehe Artikel 5 Nummer 16 und Artikel 6). 

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  

Das abweichende Inkrafttreten in Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2020 stellt sicher, 
dass die Regelung des Artikels 6 Nummer 1 Buchstabe d und Nummer 16 zur Weiterge-
währung von Waisengeld zum gleichen Zeitpunkt in Kraft tritt wie die sozialversicherungs-
rechtliche Regelung zur Weitergewährung einer Waisenrente nach SGB 6. Daneben wird 
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sichergestellt, dass die in der Begründung zu Nummern 1, 2, 3, 6, 7 und 8 von Artikel 8 
dargestellten Benachteiligungen, die sachlich nicht gerechtfertigt sind, bzw. Redaktionsver-
sehen rückwirkend zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des BesStMG beseitigt werden. 

Nach Absatz 3 treten die Bereinigung des § 63 BeamtVG sowie die Aufhebung des Verwei-
ses in § 85 Absatz 11 BeamtVG rückwirkend zum gleichen Tag in Kraft wie die ursprünglich 
mit dem BesStMG erfolgten Änderungen des § 63 und § 85 BeamtVG. Damit wird eine 
zeitliche Regelungslücke vermieden. 

Nach Absatz 4 tritt die Änderung der Voraussetzungen für den Anspruch auf Altersgeld, 
hier insbesondere die Änderung des Umfangs der dafür erforderlichen Wartezeit, mit Ablauf 
des Monats in Kraft, in dem die Veröffentlichung des Gesetzes erfolgt. Damit werden von 
der geänderten Rechtslage auch diejenigen Beamtinnen und Beamten erfasst, die einen 
Antrag auf Entlassung zum Ende dieses Monats stellen. Ein Inkrafttreten zum Ersten des 
auf die Veröffentlichung folgenden Monats würde diesen Personenkreis nicht erfassen, da 
sich deren Anspruch nach dem Recht zum Zeitpunkt der Entlassung regelt (§ 3 Absatz 2 
AltGG). 

Nach Absatz 6 tritt die Änderung des § 53 BeamtVG zur Vereinfachung seiner Administra-
tion zum Jahresbeginn 2021 in Kraft. Hierdurch wird derjenige verwaltungsseitige Mehrauf-
wand vermieden, der sich auf Grund des Nebeneinanders unterschiedlicher Regelungen 
zur Anrechnung von Einkommen auf die Versorgungsbezüge ergeben würde, wenn die Re-
gelung unterjährig in Kraft träte. Mit der Inkrafttretensregelung zu Artikel 7 wird eine Konti-
nuität zur Außerkrafttretensregelung des neuen § 107e Absatz 1 zur ursprünglichen Außer-
krafttretensregelung zu § 107e sichergestellt, wie sie in Artikel 9 Absatz 4 des Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes und weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie getroffen wurde. 
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